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Beitritt der Schweiz zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT)

Ergebnis der Genfer Zollverhandlungen

Am 22. November 1958 isl die Schweiz als provisorisches Mitglied dem
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tarifs and
Trade [GATT]), beigetreten.

Voraussetzung für den Anschluss unseres I.andes an das GATT war die
Bereitschaft, mit den gegenwärtigen Mitgliedern, soweit diese es wünschten,
auf Zollverhandlungen einzutreten. Solche Verhandlungen sind zwischen der
Schweiz und 11 Ländern: Benelux, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark,
Finnland, Frankreich, GrosshriLannien, Italien, Kanada, Norwegen, Oesterreich
und Schweden, vor dem 22. November zu Ende geführt worden. Den
Verhandlungen lag schweizerischerseils der hundesrällichc Zolllarifcntwnrf zu
Grunde, der damit internationale Anerkennung gefunden hat. Die LisLen
der beiderseitig gewährten Zollkonzessionen sind nachfolgend wiedergegeben.
Ferner werden nachstehend eine Reihe von Briefwechseln veröffentlicht, die
im Zusammenhang mit diesen Zollvcrhandlungcn stehen. Ans technischen
Gründen wird die Puhlikatiun nur in Fortsetzungen möglieh sein.

Sowohl der BcilriLI der Schweiz zum GATT als die schweizerischerseils
gewährten Zollkonzessionen werden erst nach Genehmigung durch die
Bundesversammlung wirksam werden.

Als Instrument fiir die Verurkunduug des schweizerischen Beitritts zum
GATT und die Lrntcrzcichnung der Zollabkommen haben die GATT-Vertrags-
parLeien eine «Deklaration» («Erklärung») aufgestellt. Diese Erklärung sowie
eine am 22. November 1958 von den GA'lT-VcrtragsparLeien genehmigte
Resolution, welche die Schweiz einlädt, an den Arbeilen des GATT teilzunehmen,
sind hier als EinleiLong zu den Zollkonzessionslisten ebenfalls abgedruckt.

Deklaration
über den provisorischen Beitritt der Schweizerischen Eidgenossenschaft zum

Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GA IT)
(Vom 22. November 1958)

Die Vertragsparteien des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens,
welche die vorliegende Deklaration angenommen haben (hiernach als «beteiligte
Vertragsparteien» und «Allgemeines Abkommen» bezeichnet), und die Regierung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

In Erwägung der Vorkehren für den provisorischen Beilrill der Schweiz,
die in dem einschlägigen, von den Vertragsparteien des Allgemeinen Abkommens
(hiernach als «Vertragsparteien» bezeichnet) an ihrer 11. Session genehmigten
Bericht enthalten sind, und

In Erwägung der Ergebnisse der zwischen der Schweiz und einer Anzahl
Vertragsparteien gemäss den oben erwähnten Vorkehren gefiihrlcn
Zollverhandlungen,

l. Erklären, dass die Handelsbeziehungen zwischen den beteiligten
Vertragsparteien und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, unter Vorbehalt der
Bestimmungen der Abschnitlc a), b) und c) hiernach, auf dem Allgemeinen
Abkommen beruhen werden, wie wenn die Schweizerische Eidgenossenschaft
dem Allgemeinen Abkommen gemäss den einschlägigen Verfahtvnsvorscliriflen
beigetreten wäre und wie wenn die der vorliegenden Deklaration beigefügten
Listen dem Allgemeinen Abkommen beigefügte Listen wären:

a) Die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft behält ihren Standpunkt

vor hinsichtlich der Anwendung der Bestimmungen des Abschnittes
6 fies Art. XV des Allgemeinen Abkommens. Die schweizerische Währungspolitik

ist in der Erklärung auseinandergesetzt, welche die Regierung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft an der Sitzung der II. Session der
Vertragsparteien vom 17. November 1956 gemacht hat und die hiermit in
die vorliegende Deklaration einbezogen wird. In diesem Zusammenhang
verpflichtet sich die Schweizerische Eidgenossenschaft, in Währungs-
fragen gemäss der Zweckbestimmung des Allgemeinen Abkommens zu
handeln; sie verpflichtet sich insbesondere, durch Währungsmassnahmen
die Zweckbestimmung der Vorschriften des Allgemeinen Abkommens
nicht zu vcreileln. Die Schweizerische Eidgenossenschaft erklärt sich
bereit, jederzeil, mit einer Voranmeldung von dreissig Tagen, mit den
Vertragsparteien auf Konsultationen einzutreten, auf Wunsch eines Unter-
zeichncrstaates der vorliegenden Deklaration, der der Auffassung ist, dass
die Schweizerische Eidgenossenschaft Währungsmassnahmen ergriffen
hat, die eine ins Gewicht fallende Wirkung auf die Anwendung der
Bestimmungen des Allgemeinen Abkommens haben könnten oder mil den
Grundsätzen und Zielsetzungen des der Resolution vom 20. Juni 19 59

beigehefteten Besonderen Währungsabkommens unvereinbar sind.

b) Die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft behält ihren Standpunkt

vor hinsichtlich der Anwendung der Bestimmungen des Art. XI des
Allgemeinen Abkommens in dem Masse, als dies erforderlich ist, um der
Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu erlauben,
Einfuhrbeschränkungen zu treffen: gemäss TT Lei II des Bundesgeselzes vom
15. Okiober 1951; gemäss der Gesetzgebung betreffend das Alkohol- und
das Wcizemnonopol, die auf den Artikeln 32 bis und 23 bis (mit den im
Jahre 1952 getroffenen Abänderungen) der Bundesverfassung beruhen,
sowie gemäss Art. 11 des Bundesgesetzes vom 28. September 1956. Bei
Anwendung von Massnahmen im Rahmen dieser Gesetze wird die
Regierung der Schweizerischen Eidgenossensehaft, soweil dies mit der
Durchführung dieser Gesetze vereinbar ist, im höchstmöglichen Masse die
einschlägigen Bestimmungen des Allgemeinen Abkommens beobachten und
im besonderen sich bemühen, dafür Sorge zu tragen, dass sie in einer den
Interessen der Unlcrzeichncrstaatcn der vorliegenden Deklaration
möglichst wenig abträglichen Weise gchandhabl werden. Demzufolge wird
die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, in Uebereinslim-
mung mit Art. XIII des Allgemeinen Abkommens, im Rahmen dieser
Gesetze eingeführte Beschränkungen gemäss den Grundsätzen der
Nichtdiskriminierung anwenden und, entsprechend Art. XXII sowie Abschnitt 1

von Art. XXIII des Allgemeinen Abkommens allen Vorstellungen irgendeines

anderen Unlcrzeiehnerslaalcs der vorliegenden Deklaration
wohlwollende Aufmerksamkeit schenken und niiL Bezug auf solche Vorstellungen

auf Konsultationen eintreten. An der ersten Tagung der Vertragsparteien,
die dem Inkrafttreten der vorliegenden Deklaration folgt, und nachher an
jeder Jahrestagung für so lange als die Deklaration in Kraft blcibl, wird
die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft den Vertragsparteien

Berichl über die Massnahmen, die gemäss diesem Vorbehalt aufrechterhalten

werden, erstallen und auf Wunsch der Vertragsparteien mit ihnen
hinsichtlich dieser Massnahmen auf Konsultationen eintreten.

e) Die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft verpflichtet sich,
nach Inkrafllrclcn der vorliegenden Deklaration und der Genehmigung
einer entsprechenden Resolution durch die Vertragsparteien, worin die
Schweizerische Eidgenossensehaft eingeladen wird, an den Arbeiten der
Vertragsparteien teilzunehmen, mit den Vertragsparteien auf Konsullaliunen
einzutreten, in dem Bestreben, mit Bezug auf die von den vorstehenden
Vorbehalten erfassten Probleme Lösungen zu finden, die mil den
grundlegenden Prinzipien des Allgemeinen Abkommens vereinbar sind.

2. Ersuchen die Vertragsparteien die fiir die Durchführung der vorliegenden
Deklaration erforderlichen Funktionen auszuüben.

3. Hinsichtlich des territorialen Geltungsbereichs der vorliegenden Deklaration

wird angenommen, dass das Zollgebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft

das Gebiet des Fürstentums Liechtenstein cinsehlicssl, solange als der
Zollunionsverlrag zwischen den beiden Ländern in Kraft steht.

4. Sollten einzelne Verhandlungen nichl so rechtzeitig beendet sein, um der
vorliegenden Deklaration beigefügt zu werden, sobald sie zur Unterschrift
aufgelegt ist, so werden, von dem Tage an, der der Unterzeichnung eines Protokolls
durch die betreffende Regierung und die Regierung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft folgt, die aus diesen Verhandlungen sieh ergebenden Konzessions-
listen der vorliegenden Deklaration beigefügt werden und die Vorschriften der
Deklaration auf sie Anwendung finden.

5. a) Die vorliegende Deklaration wird beim Exekulivsekrelär der Ver¬
tragsparteien des Allgemeinen Abkommens hinterlegt werden.

b) Der Exekutivsekretär der Vertragsparteien des Allgemeinen
Abkommens wird jeder Vertragspartei des Allgemeinen Abkommens
ohne Verzug eine beglaubigte Abschrift der vorliegenden Deklaration
sowie eine Bestätigung jeder Annahmecrklärung zur Verfügung
stellen.

6. Die vorliegende Deklaration wird gemäss den Vorschriften von Art. 102
der Charta der Vereinigten Nationen registriert werden.

7. Die vorliegende Deklaration wird bis zum 30. Juni 1959 zur Annahme,
durch Unterschrift oder in anderer Weise, offen stehen für Vertragsparteien,
die mit der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft gemäss den
Vorkehren für den provisorischen Beilritt der Schweiz auf Verhandlungen eingetreten

sind, für Vertragsparteien, die keine solchen Verhandlungen geführt
haben, aber die mit der schweizerischen Regierung vereinbart haben, dass ihre
Handelsbeziehungen den Bestimmungen der vorliegenden Deklaration unterstellt

sein sollen, und für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

8. Die vorliegende Deklaration wird zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und einer Vertragspartei wirksam werden ain dreissigslen Tage,
nach dem Tag, an dem sie durch Unterschrift oder in anderer Weise durch die
Schweizerische Eidgenossenschaft und die betreffende Vertragspartei
angenommen worden isl; sie wird in Kraft bleiben, bis die Regierung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft gemäss den Vorschriften des Art. XXXIII des

Allgemeinen Abkommens dem Allgemeinen Abkommen beitritt oder bis zum
31. Dezember 1961, je nachdem welches Dalum früher liegt, es sei denn, dass
die Parleicn, welche diese Deklaration absehlicsscn, übereinkommen, ihre
Gültigkeitsdauer auf einen späteren Zeitpunkt zu erstrecken.

Ausgefertigt in Genf, am zweiundzwunzigsLen November neuiizehnhuiiderl-
aehlundfünfzig, in einem einzigen Exemplar, in englischer und französischer
Sprache, wobei beide Texlc als authentisch gellen, ausgenommen wenn dies in
den beigefügten Listen anders bestimmt isl.

Resolution

(Vom 22. November 1958)

Die Vertragsparteien, in Erwägung, dass die Schweiz Verhandlungen mit
einer Anzahl Vertragsparteien gemäss den Bestimmungen des einschlägigen,
von den Vertragsparteien an ihrer elften Tagung genehmigten Berichtes zu
Ende geführt haL und dass im Ergebnis dieser Verhandlungen eine Anzahl
Vertragsparteien sieh damit einverstanden erklärt haben, dass die
Handelsbeziehungen zwischen ihnen und der Schweizerischen Eidgenossenschaft auf
dem Allgemeinen Abkommen gemäss den Bestimmungen der Deklaration vom
22. November 1958 beruhen werden;

in Erwägung ferner, dass die erwähnLe Deklaration die Vertragsparteien
ersucht, gewisse Funktionen, die denen unter dem Allgemeinen Abkommen
vergleichbar sind, auszuüben:

Besehliessen

I. die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft einzuladen, an den
Tagungen der Vertragsparteien und der nachgeordneten, von den Vertragsparteien

eingesetzten Organe teilzunehmen;

II. die Funktionen zu übernehmen, die zur Durchführung der in der Präambel
zu dieser Resolution erwähnten Deklaration erforderlich sind.

Die vorliegende Resolution wird in Kraft treten, sobald sie von nicht weniger
als zwei Dritteln der Vertragsparteien genehmigt ist, und in Kraft bleiben, bis
die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft dem Allgemeinen
Abkommen gemäss den Vorschriften von Art. XXXIII des Allgemeinen Abkommens

beitritt, oder bis zuin 31. Dezember 1961 je nachdem, welches Dalum
früher liegt, es sei denn, dass die Vertragsparteien sieh niiL einer Erslreckung
auf einen späteren Zeitpunkt einverstanden erklären.
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WARENLISTE DER SCHWEIZERISCHEN EIGDENOSSENSCHAFT

I. Teil

Tarifnummer Warenbezeichnung
Zollansatz*

Fr.
je 100 kg brutto

0201. Fleisch und geniessbare Scblachtnebenprodukte von den in den
Nrn. 0101 bis 0101 genannten Tieren, frisch, gekühlt oder
gefroren:

ex 20 - Rind-, Stier-, Kuh- und Oclisenfleisch:
frisch 35.—

ex 0204.01 Anderes Fleisch und andere geniessbare Schlachlnebenprodukte,
frisch gekühlt oder gefroren:

Haar- lind Federwild 30.
0200. Fleisch und geniessbare Schlachtnebcnproduklc aller Art (aus¬

genommen Geflügellebern), gesalzen oder in Salzlake, getrocknet
oder geräuchert:

10 - Schweineschinkcn 75.—
20 - andere 75.—

0301. Fische, frisch (lebend oder nicht lebend), gekühlt oder gefroren:
- Süßwasserfische:

1 0 Forellen 15.—
12 andere, ganz oder in Stücken, ausgenommen Filets 3.—
11 - - Filets 5.—
20 - Mcerfischc, ganz oder in Stücken, einschliesslich Filets —.50

0302. Fische, bloss gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert,
in Gehalten: son:

10 - über 3 kg 2.—
ex 10 Salm, geräuchert 2.—

0303. Krebstiere und Weichtiere einschliesslich Muscheltiere (auch
ohne l'anzer oder Silinlc), frisch (lebend oder nicht lebend),
gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; Krebstiere

mit ihrem l'anzer, nur in Wasser gekocht:
ex 10 - .Monies:

frisch 10.—
40 - andere (Hummern, l.angnslen, Krabiren usw.):

Tintenfische 5.—
andere 70.—

0102. Milch und Ruhm, konserviert, eingedickt oder gezuckert:
10 - Trockenmilch 50.—

MI. ml 11102.10. Siehe am Schluss dieser Liste.
0104. Käse und Quark:

ex 10 - Weichkäse:
Uanablu 25.—
Roquefort 25.—
Brie, Camcnbcrl, Rcbloehon, Ponl l'E\e<|uc 30.—
Gorgonzola 25.—
Cresceuza. llalico, Mascarponc, Mozzurella, Ricolla Ro-
niuna, Robiola, Stracchino 30.—

- Hart- oder 1 lulbharlküsc:
ex 22 anderer:

Sninl-Piiulin (Port-Salut) 50.—
Canlal CO.—
r.aciocas alio, Cancslrato (Pecorino Siriiinno), Aoslalaler
Fonlina, Gruna, Pecorino (Pecorino Romano, F'iore
Saldo, anderer Pecorino), Provolonc 25.—
Asiago, Hitto. lira, F'onlal, Montasio 50.—

MI. nd ex 0101 10 und ex 0101.22, Siehe am Schluss dieser
Liste.

0105. Eier von llnus- und Wildgcfliigel, sowie Eigelb, frisch, konser¬
viert, getrocknet oder gezuckert:

10 - Eier mit Schulen 15.—
0303. Rossha.ir und Rossliaarabfälle. auch in Lagen mil oder ohne

Unterlage ans anderen Stoffen:
ex 30 - in Zöpfen, gekräuselt, in Form von Polsterplalten oder auf

Unterlagen aus andern Stoffen:
in Zupfen 75.—

05)3. Mccrschwiimme:
10 - roh oder bearbeitet 35.—

0G01. Rulbcn. Zwiebeln, Knollen. Wurzclknollcu, Luftwurzeln und
Wurzelstückc, ruhend. Im Wachstum oder in Blüte:

10 - mil Erdbällen, auch in Kübeln oder Topfen, ausgenommen
Tulpen 20.—

- andere:
20 mit Knospen oder Rlütcn 80.—
30 ohne Knospen oder Blüten 45.—

0G02. Andere lebende Pflanzen und Wurzeln, einschliesslich Steck¬
linge und Pfropfreiser:
- Stecklinge und Pfropfreiser, unbewurzclt:

10 Rcbunterlagen —.20
12 - - andere —.20

- Setzlinge (Sämlinge, Pflänzlinge) von Nutzpflanzen:
20 Obst Wildlinge und typisierte Obstunlerlagen —.20
22 andere —.20
30 - Rosenwildlinge und Rosenwildslämmc —.20

- andere Pflanzen, Wurzeln und Setzlinge:
mit nackten Wurzeln:

Zierpflanzen:
4 0 Rosen, veredelt 20.—
42 andere Zierpflanzen 18.—
4 1 Obstbäume und Obslstrüuchcr, veredelt 20.—

andere:
50 mit einer Länge bis GO cm (mit ungekürztem Mittcl-

trleb) und mit einer Wurzelhalsdicke bis 12 mm 15.—
52 mit einer Länge von über 60 cm (mit ungekürztem

Mitlcllricb) oder mit einer Wurzclhalsdickc von über
12 min 18.—

mit Erdballen, auch in Kübeln oder Töpfen:
6 0 Azaleen, Hortensien, Primeln 20.—
62 Heidekraut (bruyürc) 15.—
6 1 Phoenix-, Kentin-, Kokos-, Arcka-, Sago- (Cycas-),

Zwerg- (C.haincrops-), Pandanecn und andere Palmen 15.—
66 andere 15.—

0GO3. Blumen und Blumenknospcn, geschnitten, zu Binde- oder Zicr-
zwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert
oder anders behandelt:
- frisch:

10 eingeführt in der Zeit vom 1. Mal bis 25. Oktober:
Nelken 100.—
andere 150.—
eingeführt in der Zeit vom 2G. Oktober bis 30. April:

22 andere 40.—
0604. Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflanzentelle, Gräser,

Moose und Flechten, zu Binde- oder Zlerzwecken, frisch,
getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder anders behandelt,
ausgenommen Blumen und Blumenknospen der Nr. 0GO3:

10 - frisch oder bloss getrocknet —.50
40 - gebleicht, gefärbt, imprägniert oder anders behandelt 100.—

* Siehe allgemeine Bemerkung am Schluss dieser Liste.

Tarifnummer Warenbezeichnung
Zollansatz

Fr.
Je 100 kg brutto

0701. Gemüse und Küchenkräuter, frisch oder gekühlt:
10 - essbare wildwachsende Pilze, einschliesslich der Trüffeln;

Zuchtchampignons 10.—
22 - Tomaten 5.—
30 - Esszwiebeln, Schalotten, Knoblanch 4.20
32 - Sctzzwiebeln — .20
50 - Spargeln 10.—
52 - Artischoken, Aubergiuen, Peperonl, Brockoli:

Peperoni 16.—
andere 18.—

60 - Treibzichorie 10.—
70 - Kopfsalat, Lattich und andere Blattsalate 10.—
72 - Spinat 10.—
74 - Blumenkohl und Rosenkohl 10.—
76 - Rotkohl, Weisskohl, Wirsing 3.—
80 - Bohnen, Erbsen, Puffbohnen und andere HülsengemOse 10.—
82 - Lauch, Sellerie, Schnittlauch, Petersilie 10.—
81 - Karotten (Möhren), weisse Rüben, Salatrübcn (Rotrüben,

Randen) 4.20
90 - andere 10.—

0702.01 Gemüse und Küchenkräutcr, gekocht oder nicht, gefroren, In
Behältern von:

über 5 kg 42.—
5 kg oder veniger 55.—

0703.01 Gemüse und Küchenkräuter, zur vorläufigen Flaltbarmachung
in Salzwasser oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen
Stoffen eingelegt (schweflige Säure usw.), Jedoch nicht zum
unmittelbaren Gcnuss besonders zubereitet 10.—

0704. Gemüse und Küchenkräuter, getrocknet, entwässert oder ver¬
dampft. aueb in Stücke oder Scheiben geschnitten, zerkleinert
oder in Pulverform, aber nicht weiter zubereitet:
- unvcrmischt, in Behältern von:

10 über 5 kg 20.—
12 5 kg oder weniger 40.—

0705. Hülsenfrüchte, trockene, ausgelüste, auch geschält oder zer¬
kleinert :

- ganz, unbearbeitet:
10 Bohnen — .90

Anmerkung zu Knpilel 8. Siehe am Schluss dieser Liste.

0801. Datteln, Bananen, Ananas, Mangofrüchte, Mangustanäpfel,
Avogado-Birnen, Guajaben, Kokosnüsse, Papanüsse, Acajou-
nüssc. frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen:

10 - Datteln 15.—
0802. Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet:

10 - Orangen, Mandarinen, Cleinentinen 12.—
20 - Zitronen 4.—

ex 30 - Pampelmusen (Grapefruits) und andere:
Pampelmusen (Grapefruits) 3.—

0804. Weintrauben, frisch oder getrocknet:
- frisch:

10 zum Tafelgcnuss IS.—
0805. Schalcnfrüchle (ausgenommen solche der Nr. 0S01), frisch oder

getrocknet, auch ohne äussere oder innere Schalen:
10 - Mandeln 12.—
20 - Haselnüsse. Bnumnüsse (Walnüsse) 12.—
30 - Esskaslnnien 7.—
40 - andere 14.—

0806. Acpfcl. Birnen und Quillen, frisch:
- andere:

20 in offener Packung 2.—
22 in anderer Packung 5.—

0807. Steinobst, frisch:
- Aprikosen:

10 in offener Packung 3 —
12 in anderer Packung 5.—

- Pfirsiche:
20 in offener Packung 4.—
22 in anderer Packung 15. —

- Pflaumen und Zwetschgen:
30 in offener Packung 3.—
32 in anderer Packung 10.—
40 - Kirschen 3.—

0808. Beeren, frisch:
10 - Erdbeeren 3.—
20 - Himbeeren, Johannisbcereu 5.—
30 - andere 5 —

0809.01 Andere Fruchte, frisch:
Melonen 10.—
andere 5.—

0810.01 Früchte, gekocht oder nicht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker 45.—
0811.01 Früchte, zur vorläufigen Haltbarmachung in Salzwasser oder

in Wasser mit Zusatz anderer Stoffe (schweflige Säure usw.)
eingelegt, jedoeb nicht zum unmittelbaren Genuss besonders
zubereilet:

Oran gen 14.—
andere 10.—

0813.01 Schalen von Zitrusfrüchten und von Melonen, frisch,gefroren,
zur vorläufigen Haltbarmachung In Salzwasser oder in Wasser
mil Zusatz anderer Stoffe (schweflige Säure usw.) eingelegt,
oder getrocknet 3.—

0909.01 Anis-, Sternanis-, Fenchel, Koriander-, Kümmel- und Wach-
oldcrfrüchlc:

Carvifrüchle 1.50
Slernanis- und Wacholdcrfrüchte 10.—

1001. Weizen und Mengkorn:
12 - denaturiert — .60

1006. Reis:
10 - unbearbeitet — .60
12 - geschält, auch glasiert; Bruchreis, nicht denaturiert 4.50

1101. Mehl aus Getreide:
- nicht denaturiert:

in Behältern von über 5 kg:
11 aus Reis 5.50

1108. Stärke; Inulin:
- gegen Nachweis der Verwendung zu technischen Zwcckent

ex 40 andere:
Kartoffel-, Sago- und Taplokastärke, roh 1.—

ex 50 - zu andern Zwecken:
Reisstärke, roh 6 —

1203. Samen, Sporen und Früchte zur Aussaat!
10 - Grassamen; Klee- und Luzerncsamen — .50
20 - andere Sämereien — .50

1205.01 Zichorlcnwurzcln, frisch oder getrocknet, auch geschnitten,
nicht geröstet:

Zichorlcnwurzcln, getrocknet 1.—
1207. Pflanzen, Pflanzentelle, Samen und Früchte der hauptsächlich

zur Riechmittelherstellung oder für Zwecke der Medizin,
Insektenvertilgung, Schädlingsbekämpfung und dergleichen
verwendeten Art, frisch oder getrocknet, auch zerschnitten, zer-
stossen oder in Pulverform:
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Tarifnummer Warenbezeichnung
je

Zollansatz
Fr.

100 kg brutto

looi,

10

20

1002.

10
20

1GUI.

ex 10 - ganz, In unverarbeitetem Zustande:
Moschusscliafgarbe (Ivakraut), Kardobenediklenkraut,
Mlnzcnblälter, Holunderblüten, Ysop, Tausendgüldenkraut,

Enzianwurzcln und Muskateller-Salbei
ex 20 - zerkleinert oder sonstwie mechanisch verarbeitet:

Moschusschafgarbe (Ivakraut), Kardobenediklenkraut,
Minzenblätter, Holunderblüten, Ysop, Tausendgüldenkraut,

Enzianwurzeln und Muskateller-Salbei
1210. Runkelrüben, Kohlrühen und andere Wurzeln zu Futterzwck-

ken; Heu, Luzerne, Esparsette, Klee, Futlerkohl, Lupinen,
Wicken und anderes ähnliches Futter:
- Heu:

10 roh
12 gcschnillcii (Häcksel) oder gemahlen
20 - andere

1303. Pflanzensärte und Pflanzenauszügc; Pcklin; Agar-Agar und
andere natürliche lTlanzcnschlcime und Vcrdickungsstorfe, aus
pflanzlichen Stoffen ausgezogen:
- Pflanzensäfle und Pflanzenauszügc:

ex 20 andere:
Süssholzsaft: Manna

- Pektin; Agar-Agar und andere nalürliche Pflanzcnschleiiue
und Yerdickiingsslofrc:

ex 50 andere:
Rotalgcnextrakt (turecllarin fusligiata, eine Art Agar-
Agar), rein, mit einem Aschengehalt von über IS°„

1501.01 Fette und Oelc \on Fischen und Mccrsäugelieren, auch raffi¬
niert :

zu Spcisezwcckcn. roh oder gereinigt, sowie solche, die den
Anforderungen der Ph. 11. Y. entsprechen
andere

1507. Fette pflanzliche Oele. flüssig oder fest, roh, gereinigt oder
raffiniert:
- zu Spcisezwcckcn:

Olivenöl, in Hchüllern von:
20 - - über in kg
22 10 kg oiler weniger

NU. ad 1507 20 22. .Siehe am Schluss dieser l.islc.
15(13 Tierische oder pflanzliche Oele. gekoiht. oxydiert, dchvdrati-

siert. geschwefelt, gehlasen, slandolisierl oder in anderer Weise
verändert:

ex 20 - andere:
Leinöl, stnudolisicrl

Würste und dergleichen, aus Fleisch, aus Schlachlncbcnproduk-
ten oder aus Tierblut:
- t'.oppa, Col echini. .Mortadella, Salami, Zaiuponi; lllascn-

sehoiken und Lachsschinken
- andere

Andcic Zubereitungen und Konserven aus Fleisch oder aus
Seit1.iclit liehe nprod u klcn:
- au- Lebern (tlänsclcber usw.)
- IJ.isenschinkon
Fischziibcreilungen und Fischkonserven, einschliesslich Kaviar
und Kaviarersalz:
- Fisihziihcrcitungcn und Fisrhknnscrvcn:
- - andere, in IIi hallciu von:

ex 20 - über 3 kg:
andere (als Sardinen, 'I linn, Makrclcnhci hte und
Snl in i

ex 22 3 kg oder weniger:
Salm in Itüclisen
andere (als Thon, Makrclcnlieelite und Salin)

ex 1005.01 Krebstiere, Weit Iii icrc und Muschcll ieic, zubereitet oder kon¬
serviert:

(Irevettcs
Moides

1702. Andere Zucker; Siiupc; Kunsthonig.
Honig gemischt; Zucker und Melassen,
- andere:

ex 22 - - in Sirupfurni:
Glukose

1701.01 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt
c.x Süssholzsaft, nicht gezuckert, aromatisiert oder in Form von

Pastillen, Tabletten usw.
1S03.01 Kakaomassc (Kakaopaslc), auch eiitrettcl

ex ISO 1.01 Knknurclt (Kakaobutter) und Kakaoöl:
Kaknofctt

1805.0t Kakanpulvcr, nicht gezuckcrL
18OIL0I Schokolade und andere kakaohaltigc Nahrungsinittelzubcrei-

tungen
1903.01 Teigwaren
1907. Brot, Schiffszwicback und andcic gewöhnliche Backwaren,

ohne Zusatz von Zucker, 1 lonig, Eiern, Fett, Käse oder
Früchten:

10 - nicht in Ycrkaufspackiuigcii
20 - in Verkaufspackungen aller Art

ex 20 Knäckebrot
1908. Feine Backwaren und Zuckcrbäckcrwarcn, auch mit beliebigem

Gehalt an Kakao:
10 - nicht gezuckert, ohne Kakao und Schokolade
20 - andere

2001. Gemüse, Küchenkräuter und Früchte, mit Essig oder Essig¬
säure zubereitet oder konserviert, auch mit Zusatz von Salz,
Gewürzen, Senf oder Zucker, in Behältern von:

ex 10 - über 5 kg:
Gemüse und Küchenkräuter

ex 12 - 5 kg oder weniger:
Gemüse und Küchenkräulcr

2002. Gemüse und Küchenkräuter, ohne Essig oder Essigsaure zu¬
bereitet oder konserviert:
- Tomaten, in Behältern von:

über 5 kg
5 kg oder weniger

- andere, in Behältern von:
über 5 kg
5 kg oder weniger

Früchte, gefroren, mit Zusatz von Zucker

Früchte, Fruchtschalen, Pflanzen und Pflanzeiileile, mit Zuk-
ker konserviert (durchtränkt, glasiert oder kandiert):

Schalen von Südfrüchten (von Orangen, Zitronen, Mandarinen,

Bergamotlen usw.); Kastanien
Früchte in anderer Weise zubereilet oder konserviert, auch
mit Zusatz von Zucker oder Alkohol:

20 - andere
2007. Fruchtsäfte (einschliesslich Traubensaft) und Gemüsesäfte,

nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von
Zucker:
- Traubensaft und Kernobslsafl (Süssmosl), auch mit Kohlensäure

imprägniert:
nirht eingedickt:

auch mit natürlichem
kuraiuelisicrt:

10
12

30
32

2003.U1

•x 2001.01

2000.

1.50

15.—

— .20
— .20
— .20

15.

30.—

15.
1.

15.
15.

40.—

100.
105.

120.
G5.

2.—

10 —
20.—

50.
30.

12.
100.

15.
50.

5.
50.

50.

5.
40.
35.

aj.
110.

35.

50.

15.
25.

42.
55.
55.

45.

55.

Tarifnummer Ware ii beze ichn u n g
Zollansatz

Fr.
je 100 kg brutto

•x 10 in Fässern:
Trauensaft, vollständig gereinigt und hallbar gemacht,
sowie Kernobslsart (Süssmosl) 30.—

30 - Gemüsesäfte 38.—
- andere;

ex 40 ungczuckerl:
Zitronensaft, roh (auch stabilisiert); Zitronensaft,
gereinigt, zu technischen Zwecken —.30

ex 50 gezuckert:
in Glasflaschcii mit einem Fassungsvermögen von 2 dl
oder weniger 50.—

2103.01 Scnfnichl und zubereiteter Senf 50.—
NU. ad 2103. Siehe am Schluss dieser Liste.

2107. Nnhrungsmittclzubcrellungen, anderweit weder genannt noch
Inbegriffen:

ex 20 - andere:
Speiseeis (Glacen, Rnhmcis und dergleichen) 110.—

2201. Wasser, Mineralwasser, kohlensaure Wasser, Eis und Schnee:
10 - Mineralwasser, natürliches oder künstliches; kohlensaure

Wasser 5. —

ex 2202.01 Limonaden, aromatisierte kohlensaure Wasser (einschliesslich
aromatisierte Mineralwasser) und andere nicht alkoholische
Getränke, ausgenommen Frucht- und Gemüsesäfte der Nummer

2111)7:

Liiiuinndcn, aromatisierte kohlensaure Wasser 10.—
2203. Bier:

10 - in Kesselwagen oder in Fassern:
in Kesselwagen oder In Fässern mit einem Fassungsvermögen

von über 2 hl 15.—
Iii Fässern mit einem Fassungsvermögen von 2 hl oder
weniger 9.'—

12 - in Flaschen, Dosen und dergleichen 20.—
2205. Wein aus frischen Weintrauben; mit Alkohol stunimgcniachter

Most aus frischen Weintrauben (einschliesslich Mistellen);
- Naturwein:

in Fässern:
mit einem Alkoholgehalt bis 13°:

10 roter 31.—
12 - - - - weisser 34.—

mit einem Alkoholgehalt von über 13°:
2d - - - - roter 42.—
22 - - - - weisser 46.—

MI. nd 2205.10 und 2205.20. Siehe am Schluss dieser f.isle.
30 - - in Flaschen 50.—

XU. ad 2205.10. 12. 20. 22 mid 2205.30. Siehe am Schluss
dieser Liste.
- Siisswcinc, Wcinspeziulitülcii lind .Mistellen:

ex 40 — in Fässern:
Aleatico, Mal vasin, Marsala, Moscato, Ycrnaccia, Yino
Santo 30.—

ex 50 in Fluschen:
Aleatico, Malvusin, Marsala, Moscato, Ycrnaccia, Yino
Santo 35.—

Ml. nil c.x 22115 10 und ex 2205 50. Siehe am Schluss dieser
l.islc.

60 - Schaumweine 130.—
2200.01 Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit

Priaiizen oder anderen StoBcn aromatisiert: 1

mit einem Alkoholgehalt Iiis 18° 30.—
mit einem Alknliolgchult von bber 18» 50.—

XU. nil 2200.01. Siehe am Schluss dieser Liste.

2209. Aelhybilhohol, nicht dcualuricrl, mit einem Alkoholgehall soll
80° oder weniger; Branntwein, Liköre und andere gebrannte
Wasser; zusniniciigcsclztc alkoholische Zubereitungen zur 1 ler-
slelliing von Getränken (sog. Essenzen):
- Brünnl weine, wie C.ogiiac. Anuagiuic und anderer Weinbrand,

Rum, Arrak, Keriiobstbraniitweiii, Kirsch, Whisky usw.: je Grad und
Je 100 kg brutl o

— .40
— .80

je 100 kg brullo
50.—
80.—

1U0.—

75.—

ex 20 in Fässern:
\\ eiubruiid
Whisky und Gin

30 - - in Fluschen:
Weinbrand
Whisky und Gin
andere

40 - Liköre und andere gesüsste, auch aromatisierte gebrannle
Wasser

230G. Waren pflanzlichen Ursprungs der als TierfuLlcr verwendeten
Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen:

20 - andcic —
2503.01 Schwefel aller Art, ausgenommen subliiuierter Schwefel, ge¬

fällter Schwefel und kolloider Schwefel —.20
ex 2511.01 Natürliches Bariumsulfat (Baryt); natürliches Barlumcnrboiiaf

(Witbcril), auch gcbrannL, ausgenommen reines Burluiuoxyd;'
natürliches Bariuinsuirat (Baryt) —.20

2513. Bimsstein, Schmirgel, natürlicher Korund und andere natür¬
liche Schleifrohslofre, auch gcbraiml:

10 - Bimsstein 1.—
ex 10 Bimssand und Biinskies, natürlicher —.03

2515. Marmor, Travertin, Ecaussinc und andere Werk- oder Hau¬
steine aus Kalkstein mit einer augenscheinlichen Dichte von
2,5 oder mehr, sowie Alabaster, roll, grob behauen oder durch
Sägen lediglich zerteilt:

08 - Platten bis 18 cm Dicke, allseitig gesägt 4.—
- andere Werk- oder Hausteine:

10 Iii Blöcken von über 18 cm Dicke —.30
20 In Platten von über 6 bis 18 cm Dicke 1.50
30 in Platten von 6 cm Dicke oder weniger 2.—

2510. Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und andere Werk- oder
Hausteine, roh, grob behauen oder durch Sägen lediglich
zerteilt:

08 - Platten bis 18 cm Dicke, allseitig gesägt 4.—
- andere Werk- oder Hausteine:

Granit, Gneis, Porphyr, Syenit und ähnliches hartes
Gestein:

10 in Blöcken von über 18 cm- Dicke —.30
20 in Platten von über G bis 18 cm Dicke 1.50

ex 20 aus Solnhoferstein, roh, nur gespalten .— .50
30 In Platten von 0 cm Dicke oder weniger 2.—

ex 30 aus Solnhoferstein, roll, nur gespalten —.50
andere:

40 in Blöcken von über 18 cm Dicke —.30
50 in Plallcn von über 6 bis 18 cm Dicke 1.50
G0 in Plallcn von 6 cm Dicke oder weniger 2.—

2517. Feuerstein (Flint); zerkleinerte Steine (Schotter), Makadam
und Tecrmakadam, Steine und Kies von der Art wie sie zur
Beschotterung Im Strassen- und Bnlinbnu oder zum Belonicren
verwendet werden; Kiesel; Körner, Splitt und Pulver von
Steinen der Nrn. 2515 und 2510:

•x 20 - zerkleinert:
Lavakies —.03
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Tarlfnummer

c\ 2518.01

2519.

ex 20

2520.

Warenbezeichnung
Zollansatz

Fr.
Je 100 kg brutto

20
2521.01
2531.01
2532.

ex 20

2710.01

2802.
10

2804.
ex 30

2827.
ex 10

2838.
30

2840.

ex 12

ex 2852.01

2856.
1

2910.
10

ex 22

2919.01

3005.

12
3201.

10
ex 20

3203.01

3205.01

3207.

ex 20

ex 30

e\ 3208.01

3209.

10 -

ex 20 -
22

3210.01

3211.01
3212.

20
3213.

12
3301.

ex 10

3102.

10

20

Dolomll, roll, groh behauen oder durch Sägen lediglich
zerteilt; Doloniil, mich gesintert oder gebrannt; Dolomitslampf-
mnssc:
Dolomit, zerkleinert oder gemahlen, auch geschlämmt,

gesintert oder gebrannt —.10
Natürliches Magnesiumcarbonat (Magnesll), auch gebrannt,
ausgenommen reines Magnesilimnxyd:
- gebrannt oder gemahlen:

Siiilcrmagncsit und kaustischer Magnesit —.50
(ii|isslein; Anhydrit; Gips, auch gefärbt oder mit geringein
Zusatz von abbindcrcgulicrendcu Stoffen, ausgenommen für
zahuüizlliehe Zwecke besondcis zubereiteter Gips:
- gebrannt oder gemahlen 1.20
Asbest —.05
Feldspat; l.cucit; Ncphclin und Ncphelinsycnit; Flußspat —.03
Mineralische Stoffe, anderweit weder genannt noch inbegriffen;
Scherben und Bruch von Tonwaren:
- Pnz/.oluncrdc, Sanlorinerde, Trass und natürliche llinde-

miltel ähnlicher \rl, zur Herstellung hydraulischer Mörtel,
auch gestampft oder gemahlen:

Trass —.03
111tuninüse Mischlingen auf der Grundlage von Nnlurasphalt,
N.ilurliilumcn, Bitumen aus Erdul, Mineral leer oder Mincral-
t' erpeeh fAsplialtinaslix, Verschniltbitumen usw.) 4.—
Schwefel, subllmlerl oder gefällt,* kolloider Schwefel:
- sublimiert —.30
Wasserstoff; Edelgase; andere Nichtmetalle:
- andere Nichtmetalle, anderweit nicht genannt:

Siliziumnictall 0.—
lileioxyde:

Itleioxyd tllleiglällc) und llleidioxyd:
Ulcioxyd (fileiglätte) 8.—

Sulfate und \launc; Persulfale:
- kuprcrsulful (Kupfervitriol) 8.—
Phosphite, Hypophosphilc und Phosphate:

Nalriuinphosphate:
andere Natriumphosphate:

Natriumtripolyphosphat und neutrales Natriumpyro-
phosphat 6.—

Salze und andere anorganische oder organische Verbindungen
des Thoriums, des t'rans und der Metalle der seltenen Erden
(einschliesslich derer des Yttriums und Scandiums), auch
untereinander gemischt:

Ccroxyd 10.—
Carbide (Siliziumcarhid, Borcarbid, Mctallcarblde usw.):
- Slliclumcarbid (Uarborundum) 8.—
Alkoholsäurcn, Aldchydsäuren, Ketonsguren, Phenolsäuren und
andere Säuren mit einfachen oder komplexen Sauerstoffunktlo-
nen, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxyde nnd Persauren;
Ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate:
- Salze der Weinsaure (Tartrate und Bitartrate):

Kaliuinbitartral (gereinigter Weinstein, cremor lartarl) 4.—
Ester der Phosphorsauren und ihre Salze, einschliesslich der
Lactophosphate sow ie ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate

4.50
Andere pharmazeutische Zubereitungen und Waren:
- sterile chirurgische Nähmittel:- Katgut:

In Trockcnpackungcn 4000.—
Pflanzliche GerbstoffauszOge:
- Kastanienholzextrakt 9.—
- andere:

Suniachextrakt —.30
Synthetische Gerbstoffe, auch mit natürlichen Gerbstoffen
vermischt; künstliche Beizen für die Gerberei (Enzym-, Pankreas-,
Baklcrienbclzcn usw.) 6.—
Synthetische organische Farbstoffe; synthetische organische
Erzeugnisse, die als Luminophore verwendet werden; auf die
Fuscr aufziehende optische Aufheller; natürlicher Indigo 20.—
Andere Farbkörper; anorganische Erzeugnisse, die als Luminophore

verwendet werden:
- andere Weisspigincnle:

auf Basis von Zinksulfid (Lilhoponc) 2.—
- andere Pigmente:

Pariscrblau, ultramarin 6.—
Zubereitete Pigmente, zubereitete Trübungsmlttel und zubereitete

Farben, Schmclzglasuren und andere verglasbare Massen,
flüssige Glanzmittel und ähnliche Zubereitungen für die
keramische, Emalicr- oder Glasindustrie; Engoben; Glasfrittc und
anderes Glas in Form von Pulver, Körnern, Schuppen oder
Flocken;

Schmclzglasuren, Glasfrittc und anderes Glas, In Forin von
Pulver, Körnern, Schuppen oder Flocken 5.—

Lacke; Wasserfarben, zubereitete Wasserplgmenlfarben nach
Art der für die Lederzurichtung gebrauchten; andere Anstrichfarben;

mit Ocl, Terpentinöl, einem Lack oder anderen zur
Herstellung von Anstrichfarben dienenden Mitteln angeriebene
Pigmente; Prägefolien; Färbemittel In Formen oder Verpackungen
für den Einzelverkauf:

Lacke, auch mit Farhzusatz aller Art, eingedickt oder nicht
Oclfarben, auch mit Zusatz von Verdünnungsmitteln
(Terpentinöl usw.) und von Trockenmitteln:
- weisse:

Blciwelss, Zinkwclss, Periweiss, abgerieben
andere Oclfarben

Farben für Kunstmaler, für den Unterricht, für die
Plakatmalerei, für Farbtönungen oder zur Unterhaltung, in Tuben,
Tüpfchcn, Fläschchcn, Näpfchen und ähnlichen Aufmachungen,
auch in Tabletten; alle diese In Zusammenstellungen, auch mit
Pinseln, Wischern, Näpfchen oder anderem Zubchür
ZubereitCLe Sikkatlve
Kitte und Spachtelmassen, einschliesslich Harzkitt und Harz-
zement:
- andere, fest oder in Tclgfomi
Druckfarben, Tinten und Tusche zum Schreiben oder Zeichnen
und andere Tinten und Tusche:
- Druckfarben:

weisse und bunte
Aellicrischc Oele (auch terpenfrcl gemacht), flüssig oder fest

(konkret), und Rcsinoldc:
- Anis-, Carvi-, Eucalyptus-, Geranium-, Kabriuvaholz-,

Kampher-, Lavendel-, I.emongrass-, Nelken-, Palmarosa-,
Petilgruin-, Patchouli-, Pfefferinüuz-, Raulen-, Roscuholz-,
Rosmarin-, Sandelholz-, Sassafras-, Spick-, Slcrnanls-,
Velyvcr-, Wacholder-, Wermut-, Zedernholz-, Zimt-, Zllro-
nclla-, Zilrusöle:

Zllrusöle 10.—
Organische oberflächenaktive Stoffe; oberflächenaktive
Zubereitungen und zubereitete Waschmittel, auch Seife enthaltend:

- Oclsulfonalc 12.—
- andere, In Behältern von:- über 5 kg 17.—

55.—

20.
40.

50.
40.

30.—

40.—

Tarifnummer Warenbezeichnung
Zollansatz

Fr.
Je 100 kg brutto

3403. Zubereitete Schmiermittel, bestehend aus Mischungen von
Oclen oder Fetten aller Art oder aus Mischungen auf der Grundlage

dieser Oele oder Fette, auch mit einem Erdöl- oder Schiefer-
ölgehalt von weniger als 70% des Gewichtes, In Behältern von!

ex 101

ex 12/
3501.

20
3503.01

M ineralschmicrfett

und andere Caseinderlvale; CaselnleimeiCaseine, Caseinate

- C.aseiilleime
Gelatine (einschliesslich der in quadratische oder rechtwinklige
Blatter zugeschnittenen, auch mit bearbeiteter Oberfläche oder
gefarbl) und ihre Derivate; Knochenleim, Haut-, Nerven-,
Sehnen- und ähnliche Leime sowie Fischleim; Hausenblase

ex 3505.01 Dextrine: lösliche oder geröstete Stärken; Klebstoffe aus
Starke:

Dextrine; Klebstoffe aus Stärke

3500.

20

3603.01
3604.01
3701.

10
20

3702.

10

20
22

3703.01

ex

3811.01

3812.01

3901.

12
ex 18

22
ex 30

40
42

3902.

10
12

ex 14

20
22

40
42

3903.

14

ex 32

40
42

3904.

30
3907.

30

50
60

4002.01

4006.

ex 20

4008.01

4009.
10

Zubereitete Klebstoffe, anderweit weder genannt noch
Inbegriffen; Erzeugnisse aller Art zur Verwendung als Klebstoff
In Aufmachungen für den Einzelverkauf, In Behältern mit
einem Gewichte von 1 kg oder weniger:
- Klebstoffe aller Art, In Behältern von 1 kg oder weniger
Zündschnure: Sprengschnüre
Zündhütchen und Sprengkapseln; Zünder; Sprengzünder
Lichtempfindliche photographische Platten und Planfilme aus
andern Stoffen als Papier, Karton oder Gewebe, nicht belichtetl
- aus Glas

- aus andern Stoffen
Lichtempfindliche Filme In Rollen, auch perforiert, nicht
belichtet:

- nicht perforiert
- perforiert, mit einer Länge von:

über 40 m
40 m oder weniger

Lichtempfindliche Papiere, Karten nnd Gewebe, auch belichtet,
nicht entwickelt

lichtempfindliche Papiere, nicht belichtet, nicht bedruckt

Desinfektionsmittel, Insecticide, Fungicide, Herbicide, Mittel
gegen Nagetiere, Schädlingsbekämpfungsmittel und dergleichen,

in Zubereitungen oder In Formen oder Aufmachungen
für den Einzelverkauf oder als Waren, wie Schwefelbander,
Schwefelfaden, Schwefelkerzen und Fliegenfänger:

Pflanzenschutzmittel auf der Grundlage von Schwefel oder
Kupferverbindungen
andere

Zubereitete Schlichtemittel, zubereitete Appreturen, und
zubereitete Reizmittel der Art, wie sie in der Textilindustrie,
Papierindustrie, Lederindustrie oder ähnlichen Industrien
verwendet werden

Kondensations-, Polykondensatlons- und Polyadditionserzeug-
nisse, modifiziert oder nicht, auch polymerisiert, linear oder
vernetzt (Phenoplaste, Aminoplaste, Alkyde, Allylpolyester
und andere ungesättigte Polyester, Silikone usw.):
- flüssig oder fest, In Brocken, Pulver, Pressmassen; Abfälle

und Bruch:
Aminoplaste
andere:

Polyamide
- Emulsionen und Lösungcnt

Aminoplaste
- Blöcke, Platten:

Platten aus Schichtpreßstoff mit dekorativer, einfarbiger
oder mehrfarbiger Oberfläche

- Folien:
unbearbeitet oder farblos geprägt
andere

Polymerisations- und Mischpolymerisationserzeugnisse
(Polyäthylen, Polytetrahaloäthylen, Polyisobutylen, Polystyrol,
Polyvinylchlorid, Polyvinylacetat, Polyvuiylchloracetat und
andere Polyvinylderivate, Polyacryl- und Polymelhacrylderi-
vate, Cumaron-Inden-Harze usw.):
- flüssig oder fest, In Brocken, Pulver, Pressinassen; Abfälle

und Bruch:
Polyvinylharze
Polyacrylate, Polyacrylnitril, Polyniethacrylate
andere:

Polystyrol
- Emulsionen und Lösungen:
- - Polyvinylbarze

Polyacrylate, Polyacrylnitril, Polymethacrylate
- Folien:

unbearbeitet oder farblos geprägt
andere

Regenerierte Cellulose; Cellulosenitrate, Celluloseacetate und
andere Celluloseester, Celluloseäther und andere chemische
Cellulosederlvate, weichgemacht oder nicht (Celloidin und
Collodium, Celluloid usw.); Vulkanfiber:
- Pulver, Klümpcben, Flocken, Schuppen oder unregelmüssige

Blättchen, In nicht zusammenhängender Masse oder in
Teigform:- andere

- Blöcke, Platten, Stäbe, Röhren:- Celluloseacetat (Acetylcellulose):
Platten

- Folien:
unbearbeitet oder farblos geprägt
andere

Gehärtete Eiweißstoffe (gehärtetes Casein, gehärtete Gelatine
usw.):

- Blöcke, Platten, Stäbe, Röhren
Waren aus Stoffen der Nrn. 3901 bis 3906:
- Säcke, Tüten und ähnliche Verpackungsinittel aus Folien,

nicht in Verbindung mit anderu Stoffen
- andere Konfcktlonswaren
- andere Waren
Synthetischer Kautschuk, einschliesslich des synthetischen
Latex, auch stabilisiert; Faktisinasse
Nicht vulkanisierter natürlicher oder synthetischer Kautschuk
in anderen Formen oder in anderem Zustand (Losungen und
Dispersionen, Ruhren, Stäbe, Profile usw.); Waren aus nicht
vulk.-iuislerlein natürlichem oder synthetischem Kautschuk
(imprägnierte Game aus Spinnstoffen; Klebmittcl auf Unterlagen

aller Art, auch auf Unterlagen aus vulkanisiertem
natürlichem oder synthetischem Kautschuk; Ringe, Scheiben usw.)i
- Klebebänder und Isolierbänder:

mit Unterlage aus Papier
Platten, Blätter, Streifen und Profile (einschliesslich kreisrunde
Profile), aus Weichkuulschuk:

mit Belag aus veredelten Geweben, veredelteu gewirkten oder
gestrickten Stoffen oder aus Spezialgeweben
andere

Röhren und Schläuche aus Weichkautschuk:
- In Verbindung mit Spinnstoffen oder Metall

9.—

22.—

20.—

8.—

40.—
60.—
90.—

40.
60.

60.—

60.—
60.—

100.—
50.—

10.
20.

10.—

12.—

3.—

12.—

30.—

80.—
110.—

13.—
13.—

3.—

13.—
13.—

80.—
110.—

20.—

45.—

80.—
110.—

25

110.—-
250.—
100.—

— .20

60.—

120.—
35.—

40.—
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Tarifnum liier Warenbezeichnung
Zollansatz

Fr.
je 100 kg brutto

4011.

10

20
22
30

4012.01

4013.01

4014.
20
30
32
34

4102.

30

54
4103 01

4104.

10
12

4105

10

20
30

4100.01
4107.01
4108.01
4110.01

4201

10

Reifen, Luftscbläuclie und Felgenbünder. aus Wcichkaiilschuk,
für Rüder aller Art:
- Vollreifen und Felgenbünder 15.—
- andere Reifen (Lanfdecken) einschliesslich Hohlkammcr-

reifen:
- - für Fahrräder 20.—- für andere Fahrzeuge 20.—
- Luflschläuehc 20.—
Waren zu hygienischen und medizinischen Zwecken
(einschliesslich Sauger) aus Welchkaulschuk. auch In Verbindung
mit Hartkautschukteilen 100.—
Kleider, Handschuhe und Bckleldungszuliclifir, aus Wcicli-
kaulschuk, für alle Zwecke:

Handschuhe; Einlagen für Schwclssblütlcr 80.—
andere 250.—

Andere Wciehkaulschukwarcn:
- Bodcntcpplehe 45.—

- andere Waren 90.—
(Zusammenlegung der Unlcrnummcrn 30/31)

Leder von Tieren der Rindvichgaltung (einschliesslich Bliffel-
lcdcr), Rossledcr und Leder von anderen Einhufern,
ausgenommen Leder der Nrn. 4106 bis 4108:
Vachetlcnleder (für Möbel, Rciscartikcl, Karosserien usw.) 80.—
- anderes Ochsen-, Kuh- und Rindleder sowie Rossledcr:- anders gegerbt, per Quadratfuss im Gewichte von:

- 150 g oder weniger 110.—
Schaf- und Lammlcdcr, ausgenommen l.cdcr der Nrn. 4106 his
4108 35.—

Ziegen- und Zickelleder, ausgenommen Lcder der Nrn. II06 bis
4108:
- vegclabiliscli gegerbt 60.—
- anders gegerbt 80.—
Leder aus Häuten oder Fellen von anderen Tieren, ausgenommen

Lcder der Nrn. 4106 bis 4108:
- Replilledcr (Schlangen-, Eidechsen-, Krokodlllcdcr) sowie

Fisch-, Lurchen-und VogcIIeder 500.—
- Schweinsleder 30.—
- Wildleder (Reil-, Gcms-, Antilopenleder), Kamclleder, Ilcn-

licrlcder, Wnlrosslcdcr und nicht anderweit gcnannle Leder 30.—
S&mischledcr (Chamoislcdcr) 50.—
Pergament- und Rohhautlcder 50.—
Lackleder und metallisiertes l.edcr 30.—
Kunstleder, nur der Grundluge von unzcrhiscrlcin oder
zerfasertem Lcder hergestellt, in Platten oder Rindern, auch
aufgerollt 20.—
Salllcrwarcn Tür alle Tiere (Sättel, Geschirre, Kumte, Zuglaue,

Knickappen usw.), aus Stoffen aller Art:
- aus l^dcr oder Kunstleder 200.—
Relsearlikcl, Necessaires, Einkaufstaschen, Proviauliaschen,
Tornister, Rucksacke und alle Taschncrwarcii die I-Sehällnisse
darstellen, aus Leder, Kunstleder, Vulkanfiber. I'appc,
Kunststoff-Folien oder Spinnstoffen;
- aus Leder oder Kunstleder, Im Slliekgcwichlc von:
- - über 1 kg 280.—

über 0,2 bis 1 kg 450.—- 0.2 kg oder weniger 550.—
- aus Splnnsloffcii aller Art, im Slilckgcwichlc von:

liber 1 kg i 150.— |

- aus andern Stoffen, im Slückgcwlchl von: _
I

Uber 1 kg 140.— 1

Kleider und Hcklcidnngszubchör aus Leder oder Kunstleder:
- Handschuhe, ausgenommen Fausthandschuhe ohne

Pelzwerk :

im Gewichte von über 250 g je Paar, ohne Pelzwerk 700.—
Waren aus Leder oder Kunstleder Tür technische Zwecke:

Förderbänder und Treibriemen 110.—
4205. Andelc Waren aus l.cdcr oder Kunstleder:

10 - blofl zu Rändern, Riemen oder in anderer l 'onn zugcschtiil teil 90.—
4302. Pclztcllc, gegerbt oder zugerichtet, auch zu Tafeln, Säcken,

Vierecken, Kreuzen oder ähnlichen Formen zusammengesetzt;
Abrüllc unci L'ehcrrcslc, nicht genäht:

20 - zusammengesetzt 100.—
01 Holz, nur grob zugerichtet oder abgerundet, alter weder gedreht,

gebogen noch sonst bearbeitet, flir Spazierslöcke,
Regenschirme, Peitschen, Werkzeuggriffe, Wcrkzcugslicle und
dergleichen 10.—
Furniertes Holz oder Sperrholzplatten, auch In Verbindung
mil anderen Slofrcn; llolzcr mit Einlegearbeit (Intarsien oder
Markclcric);
- roh, glatt, auch geschliffen oder geziehklingt, nlchl cdcl-

furnlcrl, In der Dicke von:
über 10 mm 15.—
10 mm oder weniger 20.—

- anderes 40.—
Hohlplatten aller Art, aus Holz, auch mit Rlätlcrn aus
unedlem Metall belegt;
- roh, glatt, auch geschliffen oder gczicliklingl, nicht edcl-

furniert 20.—
- andere 45.—
Kisten, Vcrselilägc, Paekfässer, Trommeln und ähnliche
vollständige Umschliessungcn aus Ilolz, ganz oder zerlegt, auch mit
teilweise zusammengesetzten Teilen:
- andere:

Spcrrholzfässcr 30.—
Bausehreiner- und Zimmcrmannsarbellcn, einschliesslich der
Parkcttplaltcn aus Holz und der zerlegbaren llolzkonslruk-
tloncn:
- Bauschreincrarbcitcn, auch mit Mctallbcschlägcn:

glatt, roh, nicht furniert ' 30.—
andere: gekehlt, geschnitzt, bemalt, gefirnissl, gewichst,
poliert, furniert usw. 50.—

Werkzeuge, Werkzeugfassungen, Wcrkzcuggrirfe und Werk-
zcugsliele, Fassungen, Stiele und Grirfe für Besen und Bürslcn,

»aus llolz; Sehuhformen, Schuhleisten und Schuspanncr, aus
Holz:
- Sehuhformen, Schuhleisten und Schuhspanner G0.—
Spulen, Hülsen und Bobinen für die Spinnerei und Weberei,
Nähgarnrollen und ähnliche Waren aus gedrechseltem Holz 30.—
Kunsttischler- und Kleintischlerwaren (Schachteln, Kästchen,
Etnis, Schatullen, Federkästen, Kleldcrleislen, Lampen und
andere Beleuchtungskörper usw.), Zier- und Schmuckgcgcn-
ständc, aus Holz; Teile dieser Waren aus Holz:
- Raumverzlerungs-, Phantasie- oder Schmuckgegensländc,

anderweit nlchl genannt 150.—
- andere Klelnllschlerwarcn 00.—

4428. Andere Waren aus Holz:
- andere Holzwaren:

roh, nicht In Verbindung mit andern Materialien 35.—
bemalt, poliert usw., oder In Verbindung mit andern
Materialien 60.—

4202

10
12
14

20

30
4203.

ex 20

ex 4201 01

4410

4415.

10
12
20

4416.

4421.

ex

4423

10

20

20

10
12

4425.

4426.

4427.

20

30

40
42

Tarifnummer Warenbezeichnung
Zollansatz

Fr.
je 100 kg brutto

20
30
4h

ex 60

80

4 —

4501. Naturkork, unbearbeitet und Korkahfälle; Korkschrol.Kork¬
mehl : -

10 - Rohkork und Korkabrällc —.50
20 - Kork, zerkleinert oder gemahlen (Schrot, Mehl); Korkwolle 10.—

4502. Würfel, Platten, Blätter und Streifen aus Naturkork, ein¬
schliesslich der Würfel oder Quader für die Herstellung von
Stopfen:

10 - Würfel und Quader zur Slöpsclfabrikallon —.50
ex 20 - Platten, Blätter und Streifen:

Platten von über 5 mm Dicke, ohne weitere Bearbeitung —.50
4504. Presskork (mit oder ohne Bindemittel hergestellt) und Waren

aus Presskork:
10 - Steine, Platten, Röhren und dergleichen aus expandiertem

Kork, zu Bau- und lsolicrzwcckcn 18.—
4603. Korbmacher- und Flechtwaren, unmittelbar aus Fleehtstoffen

oder aus Erzeugnissen der Nrn. 4601 oder 4602 hergcstclltl
Waren aus Luffa:
- andere Korbmacher- und Flcclitwarcii sowie Waren aus

Luffa:
aus pflanzlichen Flechlsloffcn, nlchl In Verbindung mit
andern Stoffen:

20 - — roh, auch geschält 50.—
22 gebeizt, gefirnissl. gefärbt, lackiert oder verziert 80.—
30 andere 130.—

4701. Paplermassc:
- aus Holz, Stroh, Alfa oder ähnlichen Fascrslofrcn, nass oder

trocken:
chemisch bereitet (Cellulose):

nicht gebleicht:
30 Sulfat- und Nalroneelhilose

ex 30 mit einem ahsoluten Trockengchalt von 50% oder
weniger, bei der Einfuhr über die Zollämter Büchs
oder Romanshorn

32 andere
34 gebleicht:

gegen Nachweis der Verwendung zur Herstellung von
künstlichen Spinnstoffen
andere

4801. Masehinenpapicr und Maschlncnpnppc, einschliesslich Zcllsloff-
watte, in Rollen oder Bogen:

ex 10 - gewöhnliche Pappe (Graupappc, Lederpappe, Holzpappc,
Fllzpappc, Strohpappe usw.) und Hartpappen:

Slrohpappc
- Papier, im Gewicht von über 30 g je m':

Papier, anderweit nicht genannt:
ex 60 mit wesculliehen Unreinheiten In der Stoffmassc, auch

hi der Masse, einfarbig gefärbt:
Strohpapicr

62 Kraftpapier und ähnliches Papier: naturbraun oder hl
der Masse einfarbig grau oder braun gefärbt, je m» im
Gcwlehle von:

über 30 bis 180 g
über 180 g

anderes:
70 einfarbig

ex 4803.01 Pcrgamcnlpapler, Pergamentpappe und Nachahmungen hier¬

von, einschliesslich sogenanntes Pergamlnpaplcr, In Rollen oder
Bogen:

Papier, pcrgnininahnliehcs, im Gewichte von 30 g oder
weniger je m\ naturbraun, gegen Nachwels der Verwendung
zur Herstellung von Kondensatoren

ex 4804.01 Papier und Pappe, zusammengeklebt, weder imprägniert noch
auf der Oberfläche überzogen, auch mit lnncnverslärknng, In
Rollen oder Rogen:

Slrohpappe, ohne innenverslärkmig:
nicht mit Papier beklebt
ein- oder bcidscilig mit Papier beklebt

4805. Papier und Pappe, gewellt (auch mit aufgeklebter Deck¬
schicht), gekreppt, plissiert, durch Pressen oder Prägen
gemustert oder perforiert, in Rollen oder Rogen:

30 - Kartons
40 - Papier

4807. Papier und Puppe, gestrichen. Überzogen, getränkt oder auf
der Oberfläche gefärbt (marmoriert, farbig gemustert und
dergleichen) oder bedruckt (andere als solche der Nr. 4806 und
des Kapitels 49). in Rollen oder Rogen:
- einseitig oder beidseitig gcslriehen oder mit gestrichenem

Papier überzogen, auch farhlg gemustert, gummiert, lackiert
oder auf der Oberfläche gefärht:
- Hartpappen 30.—
- Kartons 45.—
- Papiere 45.—
mit natürlichen oder küiislliehen Harzen oder ähnlichen
Stoffen üherzogen oder getränkt:

Kofferpappe, überzogen und durch Pressen oder Prägen
gemustert, im Gewichte von ühcr 800 g Je in* 20.—

mit Asphalt, Teer und ähnlichen Erzeugnissen getränkt
(geteerte Pappen, Kartons und Papiere für Bedachungen usw.),
auch verstärkt, licsandcl usw., im Gewichte von über 400 g
Je m1 10.—

4809. Bauplatten aus Paplermassc, aus Fasern von Holz oder von
anderen pflanzlichen Stoffen, auch mit natürlichen oder künstlichen

Harzen oder anderen ähnlichen Bindemitteln hergestellt:
10 - roh 15.—
20 - andere (lackiert usw.) 15.—

ex 4811.01 Paplcrlapcteii, Linkrusta und Vllrauphanlcn:
Papicrlapelcn 35.—

4812.01 Fussbodenbeläge mit Papier- oder Pappcunlcrlagc, auch mit
Llnolcumsehiehl, auch zugeschnitten 40.—

4813. Vervielfältigungspapier und Unidruckpapier, zugeschnitten,
auch in Schachteln (Kohlepapier, Duucrmatrlzcn und
dergleichen):

10 - Daucnnatrizcn und Unidruckpapicr 60 —
20 - Kohlepapier und dergleichen 80.—

4815. Andere Papiere und Pappen, zu einem bestimmten Zweck zu-
gcschniUcn:

ex 20 - andere:
Papier-, pcrgainiiiiilinlicli, im Gewichte von 30 g oder
weniger Je m', naturbraun, gegen Nachwels der
Verwendung zur Herstellung von Kondensatoren 25.—

4816. Schachteln, Säcke, Beutel, Tüten und andere Vcrpaekungs-
mlllcl, aus Papier oder Pappe:
- andere:

30 In Verbindung mit Leder oder feinen Stoffen, wie Seide,
synthetischen oder künstlichen Splnnsloffen, Samt,
Perlmutter, Elfenbein, Achat usw. 230.—

32 andere 100.—
4818.01 Geschäftsbücher, Hefte (Notizbücher, Qulltungsbüchcr und

dergleichen), Nollzblöeke, Agenden, Schreibunterlagen, Ordner,
Einbände (für Losc-Blalt-Systcinc oder andere) und andere
Waren des Schulbcdarfs, des Bürobedarfs und des Papler-
handcls, aus Papier oder Pappe; Alben für Musler oder für
Sammlungen sowie Buchhüllen, aus Papier oder Pappe 120.—

7 —

10.—

25.—
22.—

30.—

5 —

10.
15.

30.
30.
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T;i ri Tu )i im liier Warenbezeichnung

40

42

i'.m'i HI

4 111 1

.nifm.

AII
12

511

:io
4(1

42

Mil].

c.:i

M.I

•Ml 12.

ex 511

51U4.

411

42

70

an

4S2li.UI Hullen, Spulen, llülseu und ähnliche Garntrügcr, aus Paplcr-
mu.xsc, Papier oder Pappe, auch gelocht oder gehärtet

4M2I Andere Waren ans Papicrmassc, Papier, Pappe oder Zcllsloff-
watle:
- andere:

In Verbindung mit l.eilcr oder leinen Stollen, wie Seide,
synthetischen oder künstlichen Splnnsloflcn, Samt,
Perlmutter, Elfenbein, Achat Usw.
andere

Postkarten, Glückwunschkarten, Wcihnaehtskarlen und
dergleichen, mit Bildern, in beliebigem Druckverfahren hergestellt,
auch mit Verzierungen oder \nsrtisl Hilgen

Milder, lilldilruckc, Photographien und andere Drucke, in
beliebigem Verfahren hergestellt:
- andere Drucksachen:
- - lose oder broschiert:

einfarbig gedruckt
mehrfarbig gedruckt

gebunden oder gerahmt
Gewehr aus Seide oder Seliappescide:
- gefärbt
- hunlgcwelil
- bedruckt
All. ml 5(10!).:lU 52. Siehe am Sehluss dieser l.islo.
liarne aus endlosen synthetischen nnd künstlichen Spinnst offen,
nicht in Aufmachungen Tnr den KinychcrkunD
- künstliche:
- - roh, gebleicht oder weiss niallierl:
- - - niigczw ir111 :

- - andere
ge/.wirnl:

- - nndcic
- - gefärbt oder hedriiekl:
- - - ungeziviriil:

- - andere
- - - gezwirnl:

andere

Monofile, Streifen nnd dergleichen (Kiiuslslroh) und Katgut-
naclialiniimgeu, uns vv nlliclKchcn oder künstlichen Spiun-
slorren:
- küuslliehe:
- - roll, gebleiehl oder weiss mallieil:

andere (als Viscose)

Gewebe ans endlosen synl hei Ischen oder kniisllieben Spinn-
slnfrcn (einschliesslich Gewebe aus Monofilen oder Streifen der
Nrn. 5101 oder 5102):
- sjnlhclischc:
- - Ininlgewebt
- - bedruckt
- künstliche:
- - geriirlit:

Futterstoffe, als solche erkennbar, in Turret-. Kapernder

Allüshindung, ungeinnstrrl, anders als weiss
gefärbt. mit einer Llreilc von über 1.38 los 142 ein, einem
Gewicht \nn Uber 101) Iiis 150 g je ni* und mit ühcr 35
bis 511 l'.iden auf 5 mm im Geviert
andere

- - biuilgewebl:
l 'ul lersloffe, als solelio cikeniibur, in TaHel-. Kopcr-
uilcr Allasbindung. ohne Hindlings- oder barlimusle-
ruiig. mit einer Breite von über US Iiis 142 cm. einem
Gewicht von über 100 bis lall g je ill' und mit über 35
his 50 l'adrn auf 5 nun in) Geviert
andere

bedruckt
l eine und grobe Ticihaare, weder kardierl noch gekämmt:
- andere
lleillspiniisloff ans Wolle oder Ticrli.iaren (feinen oder groben)
Gewebe aus Wolle oder reinen Tierhaaren:
- roh:
- - aus Streichgarn
- - aus Kammgarn
- nndcic:
- - im Gewichte von aber 300 g je in-:

mit höchstens 20 l'.iden auf 5 nun im Geviert
mit ühcr 20 Fäden uuf 5 nun im Geviert

- - im Gewichte von 300 g oder weniger je in*:
- - - mit höchstens 20 Fäden auf 5 nun im Geviert
- - - mil iiDer 20 b aden auf 5 mm im Geviert
MI. ml 5311.30. 32. 31 nnil 5311 .36. Siehe am Sehluss dieser

Liste.
Leinengarne lind n.miicgninc, nicht m Aufmachungen rtir den
lCliizclvcrkimf:
- Leinengarne:
- - roh:

unge/wiinl:
über Nr. I cnglisth

- - - gezwirnt:
über Nr. 3 bis Nr. 30 englisch

- - gekoeld, gclatigl, eremierl oder gebleiehl:
imgczwlml

- - - gezwirnt:
ülier Nr. II bis Nr. 30 englisch

Gewebe ans Leinen (Flachs) oder Humic:
- nngeunistcrt:
- - ruh. mir 5 nun im Geviert enthüllend:
- - - Iiis 12 Fäden:

Leine ngcvvebe
tihcr 12 bis 20 Fäden:

Leinengewebe
gekocht, gelangt, eremierl. gebleicht, auf 5 mui im Geviert
enl hallend:

bis 12 Fällen: •
Lcincngevvebc

- - - ühcr 12 bis 20 Faden:
Lcincngcvvebe

über 20 Fäden
gefärbt, auf 5 nun im Geviert enthüllend:

Iiis 12 Fäden:
l.chiengevvebe

ühcr 12 bis 20 Faden
über 20 Faden:

Lcincngevvebc
buntgewebt, auf 5 min Im Geviert enlliiillcnd:- - bis 12 l-'ädcn

- - - über 12 his 20 F'inlcn
über 20 Fäden

bedruckt, auf 5 mm im Geviert enthüllend;
bis 12 Fäden:

Lcincngrwcbe
über 12 Iiis 20 Fäulen

Zollansatz
Fr.

je 100 kg brutto

30.—

S2

.'lii2
12

a I 01
>31 I

10

12

30
32

31

30

5 lü.i.

12
es 15

20
es 23

5405.

es III

es 12

ex 20

ex 22

21

ex 30

32
ex 34

40
42
44

e\ Iii

18

230.
100.

150.—

Uli.
15M.
180.

1)00

000.
1100.

/.)

75.

2.—

N5(l
05(1

(illll.—

5411

000.
05(1.

3M.

in

180
300.

2511

45(1

350
550.

25.

45

3d.

55.

00.

100.

85.—

1 10.—
100.—

85.—
140.—

200.—

85.—
140.—
200.—

85.
140.

Tarlfnumnicr Warenbezeichnung

e\ 50

es 79

über 20 Fäden:
Leiiicngevvehe

- gemustert:
- - andere:

Lcinengew ehe

/nlhmsatz
FT.

je 10(1 kg brutto

200.—
Zuschlag zum

Ansatz der
Nrn. 5405.10/50

0(1.—
5505. Baumwollgarne, nicht In Aufmachungen für den Einzelver¬

kauf :

- roh oder gedämpft, auch gesengt:
- - ungezwimt:

12 - - - über Nr. (i bis Nr. 26 englisch
H über Nr. 26 bis Nr. 49 engUseh
21 - - - über Nr. 114 englisch

- - einmal gezwirnt:
33 - - - aber Nr. 6 bis Nr. 26 englisch
35 - - - »her Nr. 26 bis Nr. 49 englisch

5500.01 Baumwollgarne, in Aufmachungen für den Einzelverkauf
55D8. Srhlingcngcwebc nach Art der Frolllergewebe aus Baumwolle:

je 11HI kg hrulto

33.—
38.—
55. —

45. —
50.—

150 —

00

Zusehlag znm
Ansatz der

Nrn. 5508.10/40
30.—

Je 100 kg brutto

20
22
21
20

30
32
34

40
42
41
46

50
52
54

- gemuslerl
Andere Gewebe ans Baumwolle:
- ungenuislcrt:
- - roll oder rohcreiniert je in' im Gewichte vonl
- - - über 200 g 170.—

über 120 bis 200 g 170.—
über 60 bis 120 g 200.—
00 g oder weniger 260 —

gefärbt, je m* im Gewichte vom
über 200 g 180.—
über 120 bis 200 g 190.—
ilher 60 bis 120 g 220.—

bind gewebt, je m* im Gewichte vonl
über 200 g 180.—
über 120 bis 200 g 190.—
über 60 bis 120 g 220.—
60 g oder weniger 270 —

bedruckt, je m1 im Gewichte vom
über 200 g 190.—
ühcr 120 bis 200 g 210.—
über 60 bis 120 g 2 KL —

- gemustert: Zuschlag zum
- - andere: Ansalz der

6 9 mit höchstens 30 Fäden Im Bindungsrepport gemustert Nin.
sowie mit in Grundbindungen gewobenen Streifen- 5509 10/58
oder Würfelmusterungcn ohne Rücksicht auf die Fa-
'leiizahl im Biiidungsrapport 20 —

79 - - - andere 5(1 —-

56D7. Gewebe aus synthetischen und künstlichen Kurzfasernt je 10« kg brutto
- synthetische, ungemustert oder gemustertl

1(1 - - roh 24ii _
2o - - gebleicht 31« —
31) _ _ gefärbt 330.—
40 - - buntgewebt 350 —
42 - - bedruckt 35« —

- künstliche, ungeiimstcrl oder gemustertl
50 - - rolt 150 —•
60 - - gebleicht 220.—
70 - - gefärbt 210 —
80 - - hunlgcvvebl 260 —

cx 80 F'ultcreiitlagcxloffc 180 —
82 - - bedruckt 20n._
90 - Möbel- und Dekorationssloffe, gemustert, andere als rohe

oder gebleichte, im Gewichte von über 200 g je in1 360 —
5701. Hanf (Cannabis saliva), roh, gerostet, geschwungen, gehechelt

oder anders bearbeitet, jedoch nicht versponnen: Werg und
\l>r.die (einschliesslich BelOspinnstofr):

10 - roh. gerüstet, geschwungen oder gehechelt (gekämmt) —.20
14 - Werg und AbTälle —-20

5705. I Iniirgarnc:
- migezvvirnl:
- - roh:

10 - - - bis Nr. 4 englisch 18 —
12 über Nr. I englisch 30 —

5706. .Inlcgarnc:
- nngezvvirnl:
- - roll:

12 - - - liber Nr. 1 englisch lt.—
- gezwirnt:

51 - roll 50.—
5707. Gimte aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen:

- ruh, ge/.wirnl:
e\ 53 - - ails Sisal- oder MnnihilinnL.

ans Sisallianr 25 —
- gekocht, gelaugl, eremierl, gebleiehl, gefärbt oder bedruckt,

auch gezwirnt:
cx 70 - - andere:

aus Sis.ilhanf 35.—
5709. Gewebe ans 11 mi T;

- ungemustert:
- - roll, auf 5 nun im Geviert enthaltend:

1 0 bis 12 Faden 50 —
12 - - - ühcr 12 bis 20 Fäden 90.—
11 - - - aber 20 Fiidcn 135.—

- - buntgcvvchl. auf 5 mm im Geviert enthaltend:
40 - - - bis 12 Fäden S5.—
42 ühcr 12 bis 20 Fäden 140.—
44 - - - aber 20 Faden 210.—

5710. Gewebe aus Jute:
- ungemustert:
- - roh, auf 5 mm iin Geviert enthaltend:

ex 10 - - - bis 10 Fäden:
Ids S Fäden 4.—

5801.01 Teppiche, geknüpft, auch konfektioniert 200.—
5802. Andere Tcppiche, uueh konfektioniert; sogenannte Kelim,

Kariininmc, Suinak und ähnliche Teppiche, auch konfektioniert:
- aus Seide, Schappc- oder Bourreltescide, synthetischeu oder

künstlichen Spinnstoffen, Wolle oder andern Tierhaaren
sowie aus Baumwolle:

- - samtartige:
ex 10 aufgeschnitten:

aus AVoile, synthetischeu oder künstlichen
Spinnstoffen 190- —
aus Baumwolle 150.—

ex 12 - — nicht aufgeschnitten:
aus Wolle, synthetischen oder künstlichen
Spinnstoffen 175.—
aus groben Tierbaaren, auch mit Zusatz von Wolle 175.—
aus Baumwolle 150.—

50 - aus Kokosfaseru 50.—.
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5804.

50
ex 521
ex 55J

5807.

ex 10

5808.

90.—

90.
150.

100.—

Zollansatz
Tarifnummer Warenbezeichnung Fr.

je 100 kg brutto

Samt, Plüsch, Schlingcngcwcbc und Chcnillcgewebe, ausgenommen
Waren der Nrn. 5508 und 5805:

- aus Baumwolle:

Samt und Plüsch 110.—

Chcnillegarne; Gimpen (andere als umsponnene Garne der
Nr. 5201 und als umsponnene Garne aus Rosshaar); Geflechte
am Stück; andere Posaincntierwaren und ähnliche Zicrwaren,
am Stück; Quasten, Troddeln, Oliven, Nüsse, Pompons und
dergleichen:
- aus Seide, Schappe- oder Bourrctlcscide, synthetischen oder

künstlichen Spinnstorfen:
Geflechte am Stück, aus synthetischen oder künstlichen
Spinnstoffen 400.—

Tülle und geknüpfte Nclzslorfc, ungemustcrl:
- aus Baumwolle oder andern Spinnstoffen:

50 roh oder gebleicht 130.—
5809. Tülle, Bobinellüllc und geknüpfte Nclzstoffc. gemustert;

Spitzen (maschinell- oder handgcfcrligt), am Stück, in Streifen
oder Motiven:
- Spitzen:

ex 70 aus andern Spinnstoffen:
aus Baumwolle:

Klüppelspilzcn 600.—
andere 400.—

59>ö. Filze und Waren daraus, auch imprägniert oder bestrichen:
- andere:

00 aus Schappc- oder Bourretlcseidc, synthetischen oder
künstlichen Spinnstorrcn, Wolle oder reinen Tierhaaren:

aus Wolle oder feinen Tierhaaren 120.—
andere 150.—

5904. Bindrädcn (Schnüre), Seile und Taue, auch geflochten:
- aus andern Spinnstoffen:

einfach, roh, nicht gcgliiltcl:
ex 5G - - - aus andern Spinnstoffen:

Garn aus Sisnlhaur, zum Binden von Garben und I leu 15.—
- - andere, mit einem Durchmesser von:

92 - - - S mm oder weniger 110.—
5906. Andere Waren aus Garnen, Bindfaden, Seilen oder Tauen, aus¬

genommen Gewebe und Waren daraus:
- aus andern Spinnstoffen, mit einem Durchmesser von:

52 - - 8 mm oder weniger 150.—
•\ .">'.107.01 Gewebe, mit Leim oder stärkehaltigen Zurichtcstoffcu be¬

strichen, von der Art, wie sie Tür Bucheinbände, Kartonage-
arbeiten, Futterale oder ähnliche Zwecke verwendet werden
Buchbindcrlcinwand usw.); Pauslcinwand; präparierte Mnl-
lcinwand; Steifleinen (Bougram) und ähnliche Erzeugnisse für
die Ilutmachcrei:

Pausleinwand

5908. Gewebe, mit Ccllulosederivalen oder anderen Kunststoffen
imprägniert oder bestrichen:
- Gewebe, je in* iin Gewichte von:

20 - - über 200 g
22 - - 200 g oder weniger

"i909. Wachsluch und andere geölte oder mit einem Uchcrzug auf der
Grundlage von Ocl versehene Gewebe:

20 - Wachsluch
7910 01 Linoleum für Zwecke aller Art, auch zugeschnitten; Fussbodcn-

bclag, bestehend aus einem Ucbcrzug auT Spiunsloffunlcrlnge,
auch zugeschnitten 40.—

5911 01 Kautschuticrlc Gewebe, andere als gewirkte oder gcslrickle
Storrc 100.—

.7913. Gunimiclaslischc Gewebe (andere als gewirkte oder gestrickte
Storrc), aus Spinnstoffen in Verbindung mit Knulschukfädcn:

10 - aus Seide, Schappc- oder Bourrcllcscidc, synthetischen oder
künstlichen Spimislorrcn 450.—

ex 10 uns synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen 400.—
5915 Ol Pumpcnschläuchc und ähnliche Schläuche, aus Spinnstoffen,

auch mit Armaturen oder Zubehörteilen aus anderen Stoffen 100.—
5917. Gewebe und Bedarfsgegenstände, zu technischen Zwecken, aus

Spinnstorrcn:
10 - Druiklüchcr und Kardcutüelicr, mit Kautschuk oiicr ähn¬

lichen Massen als Zwischcnlagc oder Auflage 40.—
60 - andere technische Waren 100.—

6001. Gewirkte oder gestrickte Stoffe am Stück, weder gumml-
clastisch noch kautscliutierl:
- aus künstlichen Spinnstoffen:

30 - - roh:
aus endlosen Spinnstoffen 400.—
aus Kurzfasern 300.—

33 andere:
aus endlosen Spinnstorrcn 500.—
aus Kurzfasern 400.—

- aus Wolle oder andern Tierhaaren:
40 roh 300.—
43 andere 450.—

- aus Baumwolle oder andern pflanzlichen Stoffen:
50 - - roh 150.—
53 - - andere 250.—

6002. Ilandsrhuhc, gewirkt oder gestrickt, weder guinmiclaslisch
noch knulschulicrl:

20 - aus synthetischen Spinnstoffen 1500.—
30 - aus künstlichen Spinnstorrcn 800.—
40 - aus Wolle oder andern Tierhaaren 800.—
50 - aus Baumwolle oder andern pflanzlichen Spinnstoffen 600.—

G003. Strümpfe, Unlcrziclislrünipfc, Socken, Strumpfschoncr und
ähnliche gewirkte oder gestrickte Waren, weder guminiclaslisch
noch kautschulierl:

40 - aus Wolle oder andern Tierhaaren 650.—
50 - aus Baumwolle oder andern pflanzlichen Spinnstoffen 300.—

G001. Unterkleidung, gewirkt oder gestrickt, weder gummlclastisch
noch kautschulierl:

20 - aus synthetischen Spinnstoffen 1000.—
30 - aus künstlichen Spinnstoffen:

aus endlosen Spinnstoffen 600.—
aus Kurzfasern 500.—

40 - aus Wolle oder andern Tierhaaren 700.—
50 - aus Baumwolle oder andern pflanzlichen Spinnstoffen 270.—

6005. Obcrklcldcr, Bcklcidungszubchör und andere gewirkte oder
gestrickte Waren, weder gummielasllsch noch kautschulierl;

20 - aus synthetischen Spinnstoffen 1000.—
30 - aus künstlichen Spinnstoffen:

aus endlosen Spinnstoffen 900.—
aus Kurzfasern 750.—

40 - aus Wolle oder andern Tierhaaren 900.—
50 - aus Baumwolle oder andern pflanzlichen Spinnstoffen 300.—

6006. Gewirkte oder gestrickte, gummielaslischc oder kautschuticrlc
Storfe am Stück, sowie Waren daraus (einschliesslich Knlc-
schoner und Krampradernstrümpfe):
- aus Seide, Schappe- oder Bourretleseldc, synthetischen oder

künstlichen Spinnstoffen:

Tarifnummer Warenbezeichnung
Zolinnsalz

Fr.
Je 100 kg brutto

ex 12 andere:
Badeanzüge und Badehosen aus synthetischen
Spinnstoffen 1000.—
Badeanzüge und Badehosen aus künstlichen
Spinnstoffen 800.—

- aus andern Spinnstoffen:
ex 52 andere:

Badeanzüge und Badehosen aus Wolle oder Baumwolle 550.—
6101. Obcrklcider für Männer und Knaben:

20 - aus endlosen synthetischen Spinnstoffen:
Badeanzüge und Badehosen 1400.—
andere 1800.—

ex 30 - aus endlosen künstlichen Spinnstoffen:
Bndcnnzüge und Badehosen 1200.—

40 - aus Wolle oder andern Tierhaaren 650.—
50 - aus Baumwolle oder andern pflanzlichen Spinnstoffen 400.—

6102. Obcrklcider für Frauen, Mädchen und Kleinkinder:
- weder bestickt noch aus oder in Verbindung mit Spitzen:

10 aus Seide, Schappc-oder Bourrcttescidc 2100.—
20 aus endlosen synthclIschen Spinnstoffen:

Badeanzüge und Badehosen 1500.—
andere 2100.—

ex 30 aus endlosen künstlichen Spinnstoffen:
Badeanzüge und BndrJioscn 1200.—

aus Wolle oder andern Tierhaaren:
40 Im Stückgcwiehlc von über 1500 g, ohne Pelzbesatz 750.—
42 andere 900 —

- - aus Baumwolle oder andern pflanzlichen .Spinnstoffen:
50 im Stürkgcwichte von über 750 g, weder gemustert noch

bedruckt 500.—
52 andere 700. —

6103. Unterkleidung (Leibwäsche) für Männer und Knaben, ein¬
schliesslich Kragen, Vorhemden und Mauschelten:

50 - aus Baumwolle oder andern pflanzlichen Spinnstoffen 500.—
6101. Unterkleidung (Leihwäsche) für Frauen, Mädchen und Klein¬

kinder:
weder bestickt noch aus oder In Verbindung mit Spitzen:

20 - aus endlosen synthetischen Spinnstoffen 1100.—
50 - aus Baumwolle oder andern pflanzlichen Spinnstoffen 450.—

6105. Tischcntüelicr und Zicrlnschcnluchcr:
- weder bestickt noch aus oder in Verbindung mit Spitzen:
- - aus Baumwolle:

52 - - gemustert 400.—
6106. Shawls, Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner, Kopf¬

tücher, Schleier und ähnliche Waren:
weder bestickt noch aus oder in Verbindung mit Spitzen:

10 - aus Seide, Schappc- oder Bourrcttescidc 1200.—
40 - aus Wolle oder andern Tierhaaren 650.—

6107. Krawatten:
10 - aus Seide, Schappc- oder Bourrctlcscide oder synthetischen

Spinnstoffen 1800.—
50 - :111s andern Spinnstoffen 1400.—

6109. Korsette, Korscltgürlel, Hüftgürtel, Büstenhalter, Hosen¬
träger, .Strumpfhalter, Strumpfbänder, Sockenhalter und
ähnliche Waren aus Geweben oder gewirkten oder gestrickten
Stoffen, auch gummiclaslisch:
- aus Seide, Schappe- oder Bourrctteseide oder synthetischen

Spinnstoffen:
12 - - Büstenhalter

- aus künstlichen Spinnstoffen:
32 — Büstenhalter

- aus Baumwolle oder andern Spinnstoffen;
5-1 Hosenträger, Strumpf- und Sockenhalter und dergleichen

ex 10 - Spczialkorscllc (Umstandsgürlel und dergleichen) mit zu-
ex 30 sätzlichen, am Rücken befestigten Traggurten zur Stützung
ex 50 des Leibes, aus Spinnstoffen aller Art, ohne Ausstattungen

mit Zicrcffckl
6201. Decken:

- aus Wolle oder andern Tierhaaren:
40 - ohne Näh- oder Posaincnlicrarheil
42 - andere

- aus Baumwolle oder andern pflanzlichen Spinnstoffen:
ex 50 - - ohne Näh- oder Fosamcnlicrarbcil:

aus Baumwolle oder Leinen 200.
ex 52 - - andere:

aus Baumwolle oder Leinen 230.

6202. Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche zur Körperpflege, Küchen-
wiischc; Vorhänge, Gardinen und andere Gegenstände zur
Innenausstattung:
- weder Iwstickl noch aus oder in Verbindung mit Spitzen:

aus Baumwolle:
- - - ohne Näh- oder Posauicnllcrarbcll:

ungemustcrl:
30 roh 150.-
32 - andere 220.-

gemustert:
3 1 roh 200.
36 - andere 250.

mit Näh- oder Posainentlcrarbelt:
ungcmusterl:

40 roh 180.
42 andere 250.

gemustert:
44 roh 230.
46 andere 280.

- - aus Spinnstoffen der Kapitel 54 und 571
olmc Näh- oder Posamcntierarheil:

- angemustert;
cx 50 roh:

aus Leinen 150.
cx 52 andere:

aus Leinen 220.
- — - gemustert:

cx 54 roh: *

aus Leinen 200.
cx 56 andere:

aus Leinen 250.
mit Näh- oder Posamcnllcrarbelti

ungemustert:
cx 60 roh:

aus Leinen 180.
cx 62 - — andere:

aus Leinen 250.
gemustert:

cx G4 roh:
aus Leinen 230.

ex 66 andere:
aus Leinen 320.

G401. Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder
Kunststoff:

10 - Ucberschuhe, auch In Verbindung mit Pelz oder Federbesatz 80.
20 - andere 160.

1G00.—

1200.—

400.—

200.—

270.
320.
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10
12

20

10

20

T.iri Oin n liner Warenbezeichnung

Ii 102. Schuhe mit Laufsohlen ans Leder oder Kunstleder; Schuhe mit
Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff (ausgenommen
Schuhe der Nr. G40I):
- mit OhcrLeil aus Leder oder Kunstleder:

andere:
20 - - - Kinderschuhe mit einer Sohlenlängc von 23,5 em oder

weniger
andere, mit einer Sohlcnlänge von über 23,5 em, das
l'aar im Gewichte von:

3 0 - über 1200 g
32 - - - - über 600 Iiis 1200 g
31 GOO g oder weniger
40 - mit Oberteil aus Geweben aus Seide, synthetischen oder

künstlichen Spinnstoffen, aus Geweben aus Mctallgespiusl,
aus bestickten Geweben oder aus Pelzwerk

50 - mit Oberteil aus andern SloTTen

G103. Schuhe ans Holz oder mit Laufsohlen aus Holz oder Kork:
10 - ganz aus llolz (Saholsl
20 - andere

0101.01 Schuhe inil Laufsohlen ans anderen Stoffen (Schnüren, Pappe,
Gewehe, Pilz, Geflcchl usw.)

0105. Schuht eile (einschliesslich Piiilapesohlen und Fersenstücke)
aus Stoffen aller Art ausser .Melall:

20 - Schuhrahmen mit Näharbeit. Kiiiscluiillcn, Randaussehär-
fung, Wulslcn, Duingen usw.. am Stuck

- andere Schuhheslandteile:
30 aus Kautschuk oder Kuiistslotfen:

Sohlen und Absätze ans Kautschuk
an di re

Iii - - aus andern Stoffen:
Holzsohlen, auch mit angeformtem Absatz
andere

0501. Hulstiinipen, weder geformt noch mil Kreinpcnhearheilung,
lliifplaltcn, Mniirliniis (Xylind'T) auch aufgeschnitten, aus
l;ilz, zur 1 Iri stcllinig \ on I hilen :

III - aus I laarfilz oder MischTilz aus Wolle lind Haaren
12 - aus Wnliril/

0505 Hüte und andere Kopfbedeckungen ans Pilz, aus Hulslumpen
oder 1 lutplatlen der Nr. 0501 beigestellt, garniert oder
Ungarn iert :

- Maniierliutc
- - aus 1 laarfilz oder .Misehrilz ans Wolle und Haaren
- - aus Wolltil/
- Frnuenliutr:
- - ans Itaarlilz oder Misrlifilz aus Wolle und Haaren

22 - - aus Wollfilz
0501. Hille und andere Kopfbedeckungen, geflochten oder durch

Vereinigung s oll (geflochtenen, gewelden uder anderen) SlreiTen
hergestellte, aus Stoffen alter Art, garniert oder unganiicrt:
- aus Spinnstoffen oder Kunststoffen:

- migariiiert
aus andern Stoffen:
- ungarniert

- - garniert:
10 - - - Männerlifitc
12 - - - Frnucnhüle

Ii'">7 Ränder für die lnnenausrüsliing. lnnenfullcr, Bezüge, Ge¬

stelle (einschliesslich der Pcdcrgcslelle für Klopphüte), Schirme
und Kinnhändcr, Tür Kopfbedeckungen:

es 20 - aus andern Stoffen:
I lutleder

(iiini Regenschirme und Sonnenschirme, einschliesslich der Sloek-
schinne und Gartenschirme und dergleichen:
- Regen- und Sonnenschirme:

10 - - mit Rezug aus Gewehen aus Seide oder synthetischen oder
künstlichen Spinnstoffen

12 - - andere
20 - Garten- und Marktsehirine

tisoi Pflastersteine, Bordsteine und Pflasterplallcn aus Naturstein
(ausgenommen Schiefer):

12 - zugerichtet
lifsll'J. Waren aus Hall- oder Werksteinen, ausgenommen Waren der

Nr. 8.301 und des Kapitels 09; Würfel und Steinchen für
Mosaike:
- Lumpen und andere Beleuchtungskörper sowie Teile davon:

l.nmpensclinlen aus Alabaster, nicht montiert, nicht In
Verbindung mit andern Stoffen

- Würfel und Steinclicn für Mosaike
Bruchstücke von Marinorphitteu, auf den ebenen Flächen
auch geschliffen oder poliert, zur Herstellung von Bodenbelägen

- andere:
- - geradlinig zugehauen uder gesägt, mit ebenen, glatten

Flüchen:
nicht geschliffen:

Solnliofer Bodenplatten
geschliffen

Solnhofer Bodenplatten
- - profiliert oder abgedreht
- - i riiamcnllerl oder mit Bildliiinerarbeil
Schleier, bcarbcilel, suwlc Waren ans Nalnrschiefer oder PreO-
sehiefer:

20 - Dachsehlefcr
6601. Mühlsteine, Schleifsteine, Schleifscheiben und andere Schleif-

kürper zum Mahlen, Zerfasern, Schleifen, Polieren, Rektifizieren,

Sehneiden oder Trennen, uns Natursleinen, auch
agglomeriert, aus agglomerierten natürlichen oder künstlichen
Schleifrohsloffen oder aus keramischen Stoffen (einschliesslich
Segmente und andere Teile dieser Wnren aus den gleichen
Stoffen), auch mit Teilen (Achsen, Kerne, Stifte, Hülsen usw.)
aus anderen Stoffen, Jedoch ohne Gestelle:
- Schleifsteine, Poliersleine, Trennscheiben und dergleichen:

künstlich hergestellt:
ex 42 andere:

mit einem Durchmesser von über 1 in
6805. Wetzsteine und Pollersleiue zum Handgebrauch, aus Natur¬

stein, aus agglomerierten Schleifrohstoffen oder keramischen
Stoffen:

20 - aus Sehlelfrohstoffen oder keramischen Stoffen
6808.01 Waren nus Asphalt oder ähnlichen Stoffen (Frdülpcch, Stcin-

kohlenlcerpcch usw.)

ex 6809.01 Platten, Dielen, Fliesen, Blöcke und dergleichen nus Pflanzen¬
fasern, Holzfasern, Stroh, llulzspfinen oder Holzabfällen, mit
Zement, Gips oder anderen mineralischen Bindemitteln
hergestellt:

Platten aus Ilolzspüuen mit Magnesit gebunden, nach Art
der vorgelegten Musler, bei der Einfuhr über die Zollämter
Buchs, St. Mnrgrethcii oder Schaanwald:

ab 1. 1. 1959
ab 1. 1. I960

aus llolzwullc

Zollansatz
Fr.

Je 100 kg brutto

CS 10

20
c \ 20

30
es 30

32

c\ 32
40
50

11803.

300.—

280.
380.
480.

550.
200.

55.
160.

170.

110.—

80.
100

5(1.
150.

250.
100.

800.—
600.—

800.—
600.—

350.—

350.—

600.—
600.—

50.—

600.-
270.—
200.—

— .30

16.—
— .70

— .50

4.—
3.—

10.—
5.—

12.—
25.—

3.50

10.—

25.—

1.—

8.
6.

10.

Tarlfnummcr Warenbezeichnung
Zollansalz

Fr.
je 100 kg brutto

6811. Waren aus Zement, Belun oder Kunststein, auch armiert, ein¬
schliesslich der Waren aus Schlackenzemenl oder Granlto:

20 - andere Waren:
Rühren und Masle armiert
andere

ex 20 .Deckcnträgerbalken aus armiertem Beton, mit Tonvcr-
kleidung

6816.01 Waren aus Steinen oder anderen mineralischen Stoffen (ein¬
schliesslich Waren aus Torf), anderweil weder genannt noch
inbegriffen:

Steine, Fliesen, Platten und andere ähnliche Bauteile
andere

6901.01 Wärmeisolierende Steine, Fliesen, Platten und andere wärme¬
isolierende Stücke nus Infusorienerde (Kieselgur), Fossillen-
mclil oder anderen ähnlichen Kieselerden

6902. Feuerfeste Steine, Fliesen. Platten und andere ähnliche feuer¬
feste Bauteile:

10 - aus Schnmolte, Quarzil oder Magnesit
20 - andere (nus Korund. Bauxit, Graphit usw.)

6903. Andere feuerfeste Waren (Retorten, Schmelzliegel, Muffeln,
Ausgüsse. Stopfen, Stützen, Kapellen, Rohre, Schulzrohre,
Stäbe usw.):

10 - aus Schamotte, Quarzit oder Magnesit
20 - andere (nus Korund. Rauxit. Graphit usw.)

6904. Racksteine zu Rauzwecken (einschliesslich Hourdis, andere
Deckenslcinc und dergleichen):

10 - Kliiikcrsteinc, roh oder salzglnsierl
- andere:

20 roh oder engobieri:
Deckenträgcrhalken, mit armiertem Relon verstärkt
andere

6907. Fliesen, Pflastcrklinkcr, Roden- und Wandplatten, unglasiert,
nicht emailliert:
- aus Siein7eug oder Steingut und dergleichen:

20 \ on über 4 mm Dicke
22 - - von 4 mm Dicke oder weniger

6908. Andere Fliesen, Pflastcrklinker, Boden- und Wandplatten:
10 - von über 4 mm Dicke
12 - Min 4 mm Dicke oder weniger

6909. Apparate und Gegenstände für chemische und andere tech¬
nische Zwecke; Tröge, Wannen und ähnliehe Behälter für die
Landwirtschaft; Krüge und andere ähnliche Behälter für
Transport- oder Verpackungszweckc:
- Apparate und Gegenstände fur chemischen Gebrauch und

andere technische Zwecke:
12 - - andere
20 - Troge, Wannen und andere ähnliche Behälter für die Land¬

wirtschaft
6910.01 Schiltlslpine, Lavabos, Bidets, Kloscltschüsseln, Badewannen

und ähnliche lnslallaiionsgegenslände, für sanitäre oder
hygienische Zwecke

6911. Geschirr. Haushalt- und Toilettengegenslände. aus Porzellan:
10 - einfarbig
20 - mehrfarbig

6912. Geschirr, Haushalt- und Toilettengegenslände aus anderen
keramischen Stoffen:
- einfarbig:

10 - - aus Ton
j 12 aus Steinzeug, Steingut und dergleichen
1 20 - mehrfarhig

6913. Statuetten, Phantasie-, Einrichtungs-, Zier- und Schniuck-
gegenslände:

20 - andere:
aus Porzellan
aus Ton, Steinzeug, Steingut und dergleichen

6914. Andere Waren aus keramischen Stoffen:
- andere:
- -einfarbig:

ex 22 - - - aus Steingut, Sleinzeug, Porzellan und dergleichen:
Knüpfe für Flasehcnvcrschliisse

7004.01 Gegossenes oder gewalztes l-'lnchglas (Rohglas), nicht bearbeitet
(auch im Fabrikalionsvorgang mit Drahteinlage usw. \ erstärkt
oder überfangen), in quadratischen oder rechteckigen Platten
oder Tafeln:

Knthedralglas, mit rauher Oberfläche, von 4,1 min Dicke
oder weniger
anderes

7005.01 Gezogenes oder geblasenes Flachglas, sogenanntes Fensterglas,
nicht bearbeitet (auch im Fabrikalionsvorgang überlangen),
in quadratischen oder rechteckigen Tafeln

7006. Gegossenes oder gewalztes Flachglas sowie Fensterglas (auch
Im Fnbrikationsvorgang mit Drahteinlage usw. verstärkt oder
überfangen), auf einer oder beiden Seiten geschliffen oder
poltert, in qudratisehen oder rechteckigen Platten oder Tafeln:

10 - Rohglas
30 - Spiegelglas

7007. Gegussenes oder gewalztes Flachglas und Fensterglas (auch
geschliffen oder poliert), anders als quadratisch oder rechteckig
zugeschnitten, oder gebogen oder anderswie bearbeitet (facettiert,

graviert usw.); lsolalionsverglasungen aus mehreren
Schichten ; Kunstverglasungcn:
- Flachglas und Fensterglas:

20 Fensterglas
ex 30 Spiegelglas:

gebogen:
ohne weitere Rcnrbeitung
mit weiterer Bcarheiluug

40 - Isolul iunsverglasungen
ex 7006.01 Sicherheitsglas, auch fassoniert, aus gehärtetem Glas oder aus

zwei oder mehr Tafeln zusammengeklebt:
Sicherheitsglas, mehrschichtig, mit unbearbeiteten Rändern

7009. Spiegel aus Glas, auch eingerahmt, einschliesslich der Rück¬
spiegel :

- bearbeitet:
20 Taschen-, Stell- und Griffspiegcl, aucli eingerahmt

- - lindere:
30 - - - nicht eingerahmt

7010. Korbflaschen, Flaschen, Fläschchen, Einmachgläser, Topfe,
Röhrcheu für Tabletten und andere ähnliche Behälter für
Transport- oder Verpnckiingszwccke, aus Glas; Stopfen,
Deckel und andere Ycrschlussvurrichlungen, aus Glas:
- Korbflaschen, Flaschen und Flascluhcn, ohne Verschluss,

umflochten oder umkleidet:
ex 10 in grobein Schilf-, Weiden-, llulz- oder Strohgeflechl suwie

in. Eisenreifen:
Korhflaschen aus grünem Glas, in grobem Weidenge-
fleclit

20 - Einmachgläser oder -fluschen, nicht in Verbindung mit an¬
dern Stoffen

- andere:
unbearbeitet, nicht in Verbindung mit andern Stuften:

aus braunem Glas, im Sluckgcwiclil von:
32 über 150 g

6.—
2.—

1,8H

3.—
7.—

3 —

3.—
3 —

3.5n
7.—

3 —

1 811

1.—

3.—
8.—

9. —
15.—

20.—

6. —

35.—

45.—
60.—

15.
40
50.

60.
50.

9.—

12.

10.
20.

15.—

21).
Uli.
25.

20.—

90.

00.

12.—

14.—

S.—
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Wurcnliezcicli innig
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1 HO g uder weniger
- nus andersfarbigem oder weissem (fiirbloscm) Glas
ans bearbeitetem ('.las aller Arl, uder in Verbindung mit
andern SlnlTeii:
- andere

Zollansalz
Fr.

je 100 kg brutto

10.—
20.—

7012

71)1 Ii

7011

12

12

10

12
20

70IÜ

es

7017

c\

ex

7019

Glaskolben fiir Isolierhelniller. aueli unfertig:
- andere
Glaswaren zur Verwendung bei Tisch, in der Kilehe. bei der
Toilette, iin Büro. 7.11111 Ausschmücken von Wohnungen und
zu ähnlichen Zwecken, ausgenommen Waren der Nr. 7010:
- henrbcilel oder in Verbindung mit andern Stoffen
Glaswaren für Beleuchtung, für Signalvoirlehlniigen und fur
optische Zwecke, ans nicht optischem Glas, nlchl optisch
bearbeitet:
- I.ampciischirine
- anderes l.ainpeu- und l.enchlermaterial:
- - für elektrische Beleuchtung
- andere:

Glaswaren Tür Sigiialvurriclilungen und für optische
Zwecke, geTärbt oder bearbeitet

Pflastersteine, Bausteine. Fliesen, Dachziegel und andere Waren
bus gegossenem oder geformtem Glas, auch mit Dviihtrlnlngc
usw. verstärkt, für Bauteil und Konstruktionen; sogenanntes
vielzelliges Glas oder Schaumglas in-Blöcken. Tafeln. Platten
und Kokillen:

Pflastersteine, Hansteine. Fliesen, Dachziegel und andere
Waren aus gegossenem oder geformtem Glas, auch mit Dralit-
einlagc usw. verstärkt, für Bauten und Konstruktionen

Glaswaren fiir l.aboraloricn, für hygienische oder
pharmazeutische Zwecke, auch mit Skalen ailcr Kichzeiehen: Ampullen
für Seren und ähnliehe Waren:
- Gegenstände aus Quarzglas
- Ampullen :

ans gefärbtem Glas

- andere:
Glaswaren für hygienische oder pharmazeutische Zwecke,
aus gefärbtem oder bearbeitetem Glas

Glasperlen, Nachahmungen von echten Perlen, Edelsteinen und
Schmucksteincn und ähnliche Gla.skurzwarcn; Würfel, Stcin-
chcn, Plätlchcn, Bruch und Splitter (auch auf Unterlagen), aus
Glas, für Mosaike und ähnliche Zicrzwcckc; Glasaugen,
einschliesslich der Augen für Spielzeug, aber ausgenommen
Prothesen; Glas-Knrzwaren: Phnnlasiewaren aus lampengcbln-
seneni (gesponnenem) Glas:
- Glasperlen. Schmuckslcinc usw.:

ex 10 nicht bearbeitet:
Würfel, Slelnehcn und Plätlchcn für Mosaike (auch auf
Unterlage aus Papier usw., ohne Zicrniotiv)

- bearbeitet, aber nicht montiert
andere
(Zusammenlegung der rntcrnumincrn 20.'3H)

1" I

20|

10
20

30

12
20 \
30/

40.—

40.-

10.—

40.—

110.-

9.—

40. -
22.—

20.—

12.—
40.—
90.—

l-'r.
je I kg brutto

7105. Silber und Silberlegierungen (auch vergoldet »der plalinicrl).
roh oder in Form von Halbzeug:

ex 20 - gewalzt in Stangen, Blccbcn, Tafeln. Bändern. Streifen oder
gezogen in Draht, Rühren usw.:

Silbcrlol
7112. Bijouterie und Juwelierwaren sowie Teile davon, ans Kdcl-

ntelallcn oder Kilchnclallplallierungcn:
10 - aus Silber, auch vergoldet oiler plalinirrl
20 - aus Gold oder Platin
30 - aus Krlclmclallplal Hertingen

7113. Gold und Silhcrschinieilcwaren sowie Teile davon, ans Kdcl-
metallcn oder Edolnielnllplul Hertingen:
- aus Sillier, auch vergolde! oiler plalinierl:

14 - - andere Silherscliinicilrwnrcn
- aus Gold oder Plalin:

22 auilere
30 - ans Kdelinelullplat Gerungen

71 tr 111 I'neehtcr Seliinuck

7310. Slalieisen und Slalislahl, warm gewidzl, wann slranggepresst
oder geschmiedet (einschliesslich Wnlzdrahl): Stubeisen und
Slabslahl, kalt geformt oder kalt iiurhbeurbcitct; I lohlliolircr-
släbcjius Stahl fiir Bergwerke:
- wann gewalzt, wann slranggepresst oder gesehmiedel, nicht

entzundert:
1U Wnlzdrahl in Hingen, mit einem mil Ileren Durchmesser

(Dicke) von über 5 bis 17 nun
731 Ii. Gcleisemalcrinl aus Eisen uiler Stahl: Schienen, Leilschicncn,

Wcichcnzuugcn, Herzstücke, Kreuzungen, Weichen, Zungcn-
verbiiidungsstaugen. Zahnstangen, Fiscnhahnsrhwellcii,
Laschen, Uidcrlagsplallen, Klemniplatten, Spurplatlcn und Spur-
slaiigcn für die Verlegung und liofcsligiiiig von Schienen:

40 ~ Laschen und Schicnciistuhle
7217 Höhren aus Giissciscn:

10 - aus Grauguss
7JIS. Röhren (einselilicssliiIi Rohlinge) aus F.iscn oder Slahl, ausge¬

nommen Waren der Nr. 7319:

- gcscliwcitlt oder nahtlos gewalzt, auch kalt nachgezogen, auch
mit Gewinden, Gcvvindcrmiffcn, Bunden oder Flanschen:

gerade, mil kreisrundem Profil und gleichbleibender
Wandstärke:

- - - ohne Oberflächen Veredlung:
ex 10 von über 10 cm Lieht weile oder mit einer Wanilsl iirke

von über 4 mm:
mit einer Liclitwcilc bis 40 ein

12 von 10 cm Lichlwclle oder weniger und mit einer
Wandstärke bis 4 111m

7321 Konstruktionen, auch un vollst findig, zusammengesetzt oder
zerlegt, und Konstrukllonstcilc (Hallen, Brücken und Brücken-
eleincnlc, Schleusentore, Türme, Gitlermastc, Pfeiler, Säulen,
Faeliwcrk, Dächer, Tür- und Fensterrahmen, Lüden, Geländer,
Gitter usw.), aus Eisen oder Stahl; Bleche, Bänder, Stäbe,
Profile, Röhren usw., aus Eisen oder Stahl, als Teile zu
Konstruktionen hergerichtet:

20 - andere
732.3. Fässer, TrommQln, Kannen, Dosen und andere ähnliche Bcliällcr

zu Transport- oder Vcrpackungszvvcckcn, aus Eisenblech oder
Stahlblech:
- mit einem Fassungsvermögen von über 50 Litern:

cx 12 Fässer:
hcmall, lackiert oder bronziert

ex 14 andere:
bemalt, lackiert oder bronziert

- mit einem Fassungsvermögen von 50 Litern oder weniger:
23 mehrfarbig (bemalt, lackiert oder bedruckt)

ex 2C andere:
bemalt, lackiert oder bronziert

— .50

9.—
51).—

S. -

BLOH.—

3.—
4 —
Fr

IUli kg brullu

0.—

R.—

8.—

20.—

25.

40.

60-

60.

Tarifnninnier

7325.

10
12
14

7327.
cx 20

7329.
10

20
22
21

7331.

40
42

"332.

40
42
-14

40

50
52
54
50

7334.01

7335.

34
36

7330.

cx 10

cx 20

cx 22

7337.

14

7333.

cx 10

cx 12 -

e x Ii 1

05 -
7310.

10
12
Fl
10
13
20
22

24
20
23
30
32
34
Uli

Warenbezeichnung

Kabel, Seile, Litzcu, Seilsdilüigeu und ähnliche Waren, aus
Eisendraht oder Stabldrabt, ausgenommen isolierte Draht-
crzcugnissc für die Elektrotechnik :

- roll, mit einem Durchmesser von:
über 40 111m

über 14 his 40 111111

- - 14 mm oder weniger
Gewebe, Gilter und Gcflcehle, aus Eiscndralil oder Slahldralil:
- Drahtgeflechte:

verzinkt
Kellen, Ivel teilen und Teile davon, aus Eisen oder Stahl:
- Gelcnkkctlen
- andere, mit einer Glicdslürkc von:

über 5 nun
- Ober 1 bis 5 min
- - 1 mm oder weniger

Stifte, Nägel, zugespitzte Krampen, gewellte Klammern uiit
Schrägkante, Ringnfigel, lhikcn und Rcissuägel, aus Eisen uder
Slahl. auch mil Kopf ans andern Stoffen, ausgenommen solche
mit KopT aus Kupfer:

:111s Eisendraht, uielil geschmiedet, mil einer Sehafldicke von:
über 2 111111

- - 2 null oder weniger
Bolzen uder Muttern (mit oder ohne Gewinde), Sehvvellen-
sehvanhen. Schrauben. Hingsrhniubcn lind Hakcnschrnnhcn,
Nieleu, Splinte, Keile und ähnliche Waren der Sehrauhcu- und
Nictcnindustric. aus Eisen oder Slahl; Unlerlagsschelbcn (auch
geschlitzte thilerlngsscheihen und Federrhigschclhen) aus Elsen
uder Slahl:
- andere:
- - mit Metiillgcwiiule, mit einem Holzcndiirchnicsscr uder

einer Loch weile von:
über 17 111111

über 11 bis 17 111m

über U bis II 111111

- - 0 nun oder weniger
mil I lolzgewimin. mil einem llnlzendurehinesscr von:

- - - (1 her 17 111111

- - - über 11 bis 17 111111

ühcr 6 bis 11 mm
- - - (5 mm oder weniger
Stecknadeln und Sicherheitsnadeln, ausgciiuimncii Sellinuek-
uiKlelii. aus Eisen uder Sltüil, einschliesslich Haarnadeln. I.ok-
kenwieklcr und dergleichen
Feilem und Feilerhliiltcr, nus Eise» oder Stuhl:
- andere:

ohne Obcrfliiclienvcredlung, im Stückgewic.htc vun :

- - über 0,5 bis 2 kg
- - 0,5 kg oder weniger
Ranniheizüfen, Heizapparate, Küchenherde (einschliesslich der
zusätzlich für Zentralheizung verwendbaren), Kochgeräte,
Korhkcsscl mit Feuerung, Plultcnwärnicr und ähnliche Geräte,
von der üblicherweise im Haushalt verwendeten Art, nicht
elektrisch, sowie Teile davon, aus Eisen oder Slahl:
- mit feuerfestem Material ausgekleidet:

Haumlicizöfen, I leizupparate und Küchenherde
- uhnr Auskleidung mil feuerfestem Material, im Stüekgewielilc

vun:
lihcr BMJ kg:

Ruiinihcizbfcn, I leizupparate und Küchenherde
- - Hill kg oder weniger:

Rauniheizöfeu, Heizapparate und Küchenherde
Zciitrallicizungsupparutc, nicht elektrisch (Heizkessel,
ausgenommen Dampferzeuger der Nr. 8401, Lurilieizöfcn und 1 leiz-
korprr) und Teile davon, aus Eisen oder Slahl:
- Heizkessel; Lurihclzürcn und Teile davon:
- - aus Graognss; im Stüekgewielilc von:
- - - 500 kg oder weniger
I lausliallartikel. I liiuswirtschuflsnrtikel, suuitarc und hvgie-
niselie Artikel, Teile daviin, aus Eisen oder Stahl:
- ans Granguss:

Kochtöpfe und Bratpfannen, emaillierl, Iin Stnekgcv irlitc
von 5 kg oder weniger

- andere:
ohne OherrinrliciiVeredlung:
- andere:

Badewannen, zum Emaillieren
mit veredelter Oberfläche:

- - - emaillierl:
Kochtopfe 11111I Bratpfannen

- - - anders veredelt
Andere Waren, ans Eisen oder Stahl:
- aus Granguss:
- - roll, iin Slüekgewichtu von:

ühcr 20 000 kg
uhcr 5 000 Iiis 2M Olli) kg

Zollansatz
Fr.

je 100 kg brutlo

nber
über
nber
über
2 kg uder

51 IM

50
10

bis
bis
Iiis
bis

welliger

ODO kg
500 kg

50 kg
10 kg

40
42
41
46
43
50
52

54
56
58
60
62
64

66

70
72
74

- - bearbeitet, im Sthekgewieht von:
- - über 20 000 kg
- - - über 5 000 Iiis 20 (MIO kg

nber 500 bis 5 000 kg
über 50 bis 500 kg
über 10 bis 50 kg
über 2 bis 10 kg
2 kg oder weniger

- aus Slahlguss oder schmiedbarem Klscnguss (Tcmpcrguss):
- - roh, ausgenommen hoelilcgierlcr Slulilguss, Im Stück-

gcwichle von:
- - - iibcr 20 000 kg

Ober 5 000 bis 20 000 kg
tiber 500 bis 5 000 kg
liber 50 bis 500 kg
über 10 bis 50 kg
über 2 bis 10 kg
2 kg oder weniger

bearbeitet, einschliesslich rolle ans liochlcgicrleiu Slahlguss,

im Stüekgcwiehte von:
über 20 000 kg
über 5 000 bis 20 000 kg
über 500 bis 5 000 kg
über 50 his 500 kg
über 10 bis 50 kg
über 2 bis 10 kg
2 kg oder weniger

- aus Schinlcdciscn, Stahl, Eisenblech oder Eiscndralil:
roh, im Slückgcwicht von:

Ohcr 5000 kg
Ober 500 his 5000 kg
ülicr 50 bis 500 kg

25.
30.
50.

2.).

40.

25.
50.
90.

25.
25.

20.
35.
40
45

20
35.
15
7(1.

I 10 —

15. -

12 —

15 _

65
Gill

2. -
3 —
4 5U

Ii —

9.—
10 —

4

7
9

12
17
19
22

1.50
3.—
5.50
9.—

14.—
17.—
22.—

4.—
7.—

10.—
18.—
SO.—
40.—
60.—

1.50
3.—
6.—



16. XII. 1958 -II N° 293 - 3395

Tarifiiu miner Warenbezeichnung
Zollansatz

Fr.
Je 100 kg brutto

7(1

78
80

82
81
86
88
00
02

:>2

7118.

31

35

über 10 bis 50 kg
über 2 bis 10 kg
2 kg oder weniger:

Mahlkörpcr aus Slahl
andere

bearbeitet, iin StückgcwiclU von:
iibcr 5000 kg
über 500 bis 5000 kg
über 50 bis 500 kg
über 10 bis 50 kg
Uber 2 bis 10 kg
2 kg oder weniger

7401. Bleche, Platten, Tafeln und Bander. aus Kupfer, mil einer
Dicke von mehr als 0,15 mm:
- glatt oder Im Walz- oder Pressverfahren gcniusferl. mich

zugeschnitten, aber nicht weiter bearbeite!:
ohne Oberflächenvcrcdlung:

anders als rechtwinklig zugeschnitten, mit einer grösslcn
Dimension von:

22 - - - 200 mm oder weniger

ex 7405 Ol Iilallmelnll (Folien) und dünne llander, aus Kupfer (auch ge-
pragl, zugeschnitten, gelocht, uberzogen, bedruckt oder auf
Papier, Pappe. Kunststoffen oder ähnlichen Unterlagen
befestigt), mit einer Dicke lohne Unterlage) von 0,15 inm und
weniger:

Bänder bis 120 min Kieile und über 0,06 bis 0,15 nun Dirke,
glatt, auch gebeizt

7108. Zubehör zu Bohren, aus Kupfer (Verbindungsstücke. Bogen,
Nippel. Muffen, Flauschen usw.):

10 - ohne Obcrflachenvcreilluiig
7113.01 Ketten. Kcltcheii und Teile davon, aus Kupfer
7415. Bolzen und Maliern (mit oder ohne Gewinde), Rchraulien,

Blngschrauben und Hakciischrauben, Nieten, Splinte, Keile und
ähnliche Waren der Schrauben- und Nkitenindiisl ric, aus
Kupfer: Unlcrlogssclieibcn (auch geschlitzte Unlcrlagsschclben
und Federriiigsclielbeul. ans Kupier:
- andere:
- - mit I lolzgewindc, init einem liolzciidurchinesser son:
- - 6 mm oder weniger
I hmsii;,Partikel, HauswirlschufUarlikcl, sanitäre und hygie-
uisrhe Artikel. Teile davon, aus Kupfer:
- mit veredelt er Oberfläche:
- - vergoldet oder versilbert
- - anders veredelt, iin Sliickgcwiclil von:
- - - 1 kg oder weniger

7110. Andere Waren aus Kupfer:
10 - roll

7501. - Nickclmatle, Nickrlspeisc und andere Zwischenprodukte der
Nickclgcwinnung; Rohnickcl (mit Ausnahme der Anoden der
Nr. 75051; Bcaibcilungsabffille und Bruch von Nickel:

10 - Nickclmatte und Nickclspcisc, Rohnickel
20 - I iearbeitungsabfällc und Bruch

7502. Släbe, Profile und Draht, mnssiv. aus Nickel:
10 - Släbe und Profile

- Draht, mit einer grössten Querschnitt dimension von:
20 iibcr 0,5 bis 6 mm
22 0.5 mm oder weniger

7503. Bleche. Platten, Tafeln, Bänder und Folien von beliebiger
Dicke, aus Nickel; Pulver und Fllllcr aus Nickel:
- Bleche, Platten. Tafeln, Bander und Folien:
- - glatt oder im Walz- oder Pressvcrfalirca gemustert, auch

zugeschnitten, aber nicht weiter bearbeitet, ohne Ober-
fläclienvcrcdlung:

- - - rechtwinklig zugeschnitten, mit einer Dicke von:
10 - - - über 0,5 inin
12 - - - 0,5 nun oder weniger
10 - Pulver lind Füller

750 1 III Rühren (rinsi lilicsslicli Rohlinge). I loliRlangcn und Zubehör
zu Rohren (Yeihindungssllieke, Bogen. Nippel, Muffen.
Flanschen usw.), aus Nickel

7505.01 Anoden zum Vernickeln, gegossen, gewalzt oder clcktrolytisch
hergestellt, roll »der bearbeitet

750h. Andelc Waren uns Nickel:
- nudele:
- - mit veredelter Oberfläche:

31 - vergolde! oder versilbert

ex 7003.0) Bleche, IMultcn. Tafeln und Bander, aus Aluminium, mit einer
Dicke von mehr als 0.15 min:

Bänder, leicht gewnlhl, zur I Icrslelluiig von Slorciilamcllcii
7801. Rolihlrl (auch silberhaltig); Bcarbeiluiigsabfiillc und Bruch

von Blei:
10 - Rollblei:

l.cllcriimcl all

ex 7802.01 Släbe, Profile und Dralil, massiv, aus Biel:
gewalzt

ik 7803.01 Platten, nicclilnfelu und Bänder, aus Blei, mit einem Quadrat-
mctcrgcwlchl von mehr nls 1,7 kg:

gewalzt
7805. Röhren (einschliesslich Rohlinge), llohlstangcn und Zubehör

zu Röhren (Verbindungsstücke, Bogen, S-förmlg gebogene
Rohre für Syphons, Nippel, Muffen, Flanschen usw.), aus Blei:

10 - Röhren und I iohlstangcn
8201. Spaten, Schaufeln, Spllzhaucn und Hacken aller Art, Gabeln,

Rechen und Schaber; Aexte, Gcrlel und ähnliche Werkzeuge
zum Hauen oder Spalten; Sensen und Sicheln, llcu- und
Slrohincsscr, Heckenscheren, Kelle und andere I landwerkzeuge
für die Landwirtschaft, den Gartenbau und die Forstwirtschaft:

ex 20 - Spalcn, Hacken, Hauen, Karslc, Reellen:
Spnlcn

30 - Schaufeln und Pickel

8203. Bclss/.angcn, Koru/.aiigcu und andere Zangen aller Arl, auch
zuin Schneiden; Schrauben- und Spannschlüsscl; Lochzangen,
Locheisen, Robrabsclincidcr, Bolzeiiabschncider und dergleichen,

Metallscheren, Feilen und Raspeln, für den Handgebrauch:

- Feilen und Raspeln, mit einer 1 licbflichcnläiigc von:
10 über 35 ein
12 über 16 bis 35 cm
14 16 cm oder weniger

8201. Andere 1 landwerkzeuge, ausgenommen die in anderen Num¬
mern dieses Kapitels crfasslcn Waren; Ambosse, Schraub-
Stöcke, Lötlampen, Feldschmlcdcn, Sclilelfapparalc für lland-
oder Fussbclrlcb und gefnsste Glasschncidcdlamanton:
- Schraubstöcke, Schraubzwingen, Bohrwinden, Drillbohrer,

Handbohrapparale und dergleichen, im Stückgcwlebte von:
20 - - über 5 kg
22 über 2 bis 5 kg
24 2 kg oder weniger

9.
12.

16.
18.

15.
22.
28.
35.
40.
50.

20.

30.—

60.—
100.—

110.—

160.—

120.—

50.—

— .50
— .50

30.—

35.—
60.—

30.—
40.—
— .50

35.—

20.—

180.—

85.—

— .30

9.—

9.—

9.—

25.
35.

45.
65.
90.

25.
35.
60.

8205.

10
12
14
16

ex 20

ex 22

ex 24

8206.

20
22

8207.01

8209.

10
8211.

ex 32

8213.

20
8215.

40
8301.

10
20

8302.

10
20
30

8305.01

8306.

30
8307.

20
830S.

10
20

8309.

10

ex 8313.01

8314.

20
8315.01

160 —

170.—

115.—
80.—

Zollansalz
Tarifnummer Warenbezeichnung Fr.

je 100 kg brutto

Auswechselbare Werkzeuge zur Verwendung in Maschinen und
mechanischen oder nicht mechanischen Handwerkzeugen (zum
Treiben, Stanzen, Gewindeschneiden, Gewindebohrern Bohren,
Fräsen. Ausweilcn, Schneiden. Drehen, Sehrauben usw.),
einschliesslich Zicheiscn und Prcssinatrizen zum Warmstrangpressen

von Metallen, Gcslein.sbohrcr und Tiefbohrwerkzeuge:
- für die Metallbearbeitung sowie Fräser und Messerköpfe mit

Messer für die Bearbeitung von Holz und andern Stoffen, Int
Slückgcwichtc von:

über 5 kg 60.—
über 2 bis 5 kg 85.—
über 0,5 bis 2 kg 120.—
0.5 kg oder weniger 180.—

- andere, im Slückgesvichle von :

über 5 kg:
Steinbobrer sowie auswechselbare Bohrkronen davon 40.—

- - über 2 bis 5 kg:
Sleinbolirer sowie auswechselbare Bohrkronen davon 50.—

2 kg oder weniger:
Sleinbolirer sowie auswechselbare Bohrkronen davon 50.—

.Messer und Schneidklingen, für Maschinen und mechanische
Geräte:
- andere, im Slückgewichte von:

über 2 kg 35.—
2 kg oder weniger 50. —

Plättchcn, Släbchcn, Spitzen und ähnliche Formstücke für
Werkzeuge, nicht gefasst, aus gesinterten Metallcarblden (aus
Wolfram-, Molybdän-, Vanadium- usw. Carblden) 600.—
Messer (andere als solche der Nr. 8206) mil schneidender oder
gezahnter Klinge, einschliesslich Klappmesser für den Gartenbau:

- mit feststehender Klinge 150.—
Basiermesser. Sicherhcilsrasicrupparate und Rasierklingen
(einschliesslich Klingenrohlinge im Band); Teile von
Rasierapparaten, aus Metall:
- Klingen-für Sicherlichsrasicrapparale; Teile für elektrische
Rasierapparate gemäss Anmerkung 2 dieses Kapitels:

fertige:
Klingen für Slchcrhcltsrasicrapparate 250.—

Andere Messerschmiedewaren (einschliesslich Baumscheren,
Schcrapparalc, Spaller und Wiegemesser für Metzger und
für den Küchengcbraiich sowie Papiermesser); Messersehmiede-
waren für die Hand- und Fusspflege und dergleichen
(einschliesslich Nagelfeilen) und Zusammenstellungen solcher
Waren:
- andere
Griffe aus unedlen Metallen fur Waren der Nrn. 8209, 8213 und
8214:
- vergoldet oder versilbert
Schlösser (einschliesslich Verschlüsse und Verschlussbügel mit
Schloss), Sicherheitsriegel und Vorhängeschlösser, znm Seh lies-
sen mit Schlüsseln, Gchcimschlösscr oder elektrische Schlösser,
Teile davon, aus unedlch Metallen; Schlüssel (auch unfertig)
für diese Waren, aus unedlen Metallen:
- Türschlösser in Verbindung mit Turdrückcrn aus Alumüiium
- andere
Beschläge und lindere ähnliche Waren aus unedlen Metallen für
Möbel. Türen. Treppen, Fenster, Fensterläden, Karosserien,
Salllcrwarcn, Koffer, Truhen oder fur andere derartige Waren;
Kleiderhaken, Huthallcr, Slützen. Aufhängevorrichtungen,
Konsolen und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen
(einschliesslich automatische Türscliliesscr):
- aus Risen oder nicht rostfreiem Stahl
- aus Kupfer
- aus andern unedlen Metallen (einschliesslich rostfreier Slahl)
Mechaniken für Schnellhefter und Briefordner, Muslcrklam-
mern, Büroklammern, Heftklammern, Heftecken, Karteirciler,
Ausrüstungsarlikcl für Geschäftsbücher und andere ähnliche
Büromateruilien aus unedlen Metallen
Statuetten und andere Zicrgcgenstämlc fur Innenausstattung,
aus unedlen Metallen:
- weder vergoldet noch versilbert:
- - aus andern unedlen Metallen
Beleuchtungskörper, Lampen- und Lcuchternulcrial sowie
nicht elektrische Teile davon, aus unedlen Metallen:
- anderes Lampen- und l.cuclitcniialcrial:
- - für elektrische Beleuchtung:

ans Risen oder Stahl
Biegsame Schläuche aus unedlen Metallen:
- aus Risen oder nicht rostfreiem Stahl 50.—
- aus andern unedlen Metallen (einschliesslich rostfreier Slahl) 90.—
Verschlüsse, Vcrsehlussbügcl, Schnallen, Spangen, Haken,
Ocsen lind ähnliche Waren aus unedlen Metallen, für Bekleidung,

Schuhe. Planen, Taschnerwaren und zur Fertigung oder
Ausrüstung anderer Waren; Hohlnicicn und Spallnieten, au»
unedlen Metallen:
- fur Kleider, I landscliuhe, Schuhe, Dumentasehen und

andere Taschnerwaren 130.—
Stopfen, Spunde mit Schraiibgcwindc, Spundbleche. Flaschen-
kapscln, Abrcisskapscln, Giesspfropfen. Plomben und ähnliches
Verpackungszuhehör, aus unedlen Metallen:

Kroucnvcrsclilüsse aus Eisenblech, bemalt, lackiert, bronziert.

mit gewellten Vcrschlussrändcrn 60.—
Aushängeschilder, Hinweisschilder, Wcrbcschilder, Namen-
schildcr und andere derartige Schilder, Zahlen, Buchstaben
und andere Zeichen, aus unedlen Metallen:
- aus andern unedlen Metallen 80.—
Drähte. Släbe, Röhren, Platten, Kügclchcu, Elektroden und
ähnliche Waren aus unedlen Metallen oder gesinterten
Metallcarblden, mit Dekapier- und Flussinitlcln überzogen oder
gefüllt, zum Schweissen oder Deponieren von Metallen oder Me-
tallcarbidcn; Drähte und Stäbe aus agglomerierten Pulvern von
unedlen Metallen, zum Metallisieren im Mclallsprilzvcrfahren 29.—
Kol ben verbrenn uiigsmoloren :

- andere als für Fahrzeuge gemäss Nr.8459
Pumpen, Molorpumpen und Turbopunipen für Flüssigkeilen,
einschliesslich uichtmcchaiiischcr Pumpen und Ausgahepumpeu
mit Fliisslgkellsmcsscr; Hebewerke für Flüsslgkcilcn (Becherwerke.

Schöpfwerke, Bandclevatorcn usw.):
- andere gemäss Nr.8459

Splndelpumpcn, lin Slückgcwichtc von:
über 500 kg 30.—
über 100 bis 500 kg 40.—
100 kg oder weniger 50.—

Luftpumpen und Vakuumpumpen, einschliesslich Molorpumpen
und Turbopumpen; Kompressoren, Motor- und

Turbokompressoren für Luft und andere Gase; Freikolbciikoinpres-
soren; Ventilatoren und dergleichen gemäss Nr.8 159

Kompressoren, Motor- und Turbokoinprcssuren für Luft
und andere Gase, Frcikolbciikoinpressoreu, Ventilatoren, Im
Slückgcwichtc von:

über 500 kg 30.—
über 100 bis 500 kg 40.—
100 kg oder weniger 50.—

55.
100.
116.

55.—

100.—

ISO.—

8400.
60

8410.

20
ex 20

8111.01
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Tarifnummer Warenbezeichnung
Zollansatz

Fr.
Je 100 kg brutto

Tarif numiner Warenbezeichnung

s-m.oi

8-116.

8417.

8420.

20
22
24

8422.

10
20

8423.01

8424.

8425.

ex 20

8426.01

8428.

10
8430.01

8431.01

8432.01

8433.01

8434.

40
8435.

Klimaanlagen, die einen motorbclricbencn Ventilator und
Vorrichtungen zum Acndern der Temperatur und Feuchtigkeit In
einem gemeinsamen Gehäuse enthalten

Im Stückgcwichle von:
über 500 bis 5000 kg
über 100 bis 500 kg
100 kg oder weniger

gemäss Nr.8459

20—
40 —
60—

8-11 1.01

8115.

20

10

20

ex 30

ex 32

ex 34

ex 38

8418.

30
ex 30

8419.01

Industrie- und Laboralorlumsöfcn, mit Ausnahme der
elektrischen Oefcn der Nr. 8511 gemäss Nr.8459
Maschinen, Apparate und andere Vorrichtungen zur
Kälteerzeugung, mit elektrischer oder anderer Einrichtung:
- Kühlschränke, gebrauchsfertige 110.—
Kalander und Walzwerke, mit Ausnahme der Walzwerke für
Metalle und der Maschinen zum Walzen von Glas; Walzen für
diese Maschinen:
- für die Bearbeitung von Werkstoffen Im Sinne der Nrn. 8446

und 8447 gemäss Nr.8445
- andere gemäss Nr.8459

Apparate und Vorrichtungen, auch elektrisch geheizt, zur
Behandlung von Stoffen durch auf einer Temperaturänderung
beruhende Vorgänge, wie Heizen, Kochen, Rösten, Destillieren,
Rektifizieren, Sterilisieren, Pasteurisieren, Dämpfen,Trocknen,
Verdampfen, Kondensieren, Kühlen usw., mit Ausnahme der
Haushallapparate; nicht elektrische Warmwasserbereller und
Badeöfen:
- aus andern unedlen Metallen (einschliesslich rostfreier Stahl),

Im Slückgewlchle von:
über 3000 kg:

Platten-Wärmeaustauscher für Flüssigkeiten 40.—
über 1500 bis 3000 kg:

Platten-Wärmeaustauscher für Flüssigkellen 50.—
- - über 750 bis 1500 kg:

Platten-Wärmeaustauscher für Flüssigkelten 80.—
750 kg oder weniger:

andere:
Platten-Wärmeaustauscher für Flüssigkelten 110.—

Zentrifugen; Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von
Flüssigkellen oder Gasen:
- andere

Industriezentrifugen, Im Stückgewichte von:
über 500 kg
über 100 bis 500 kg
100 kg oder weniger

Maschinen und Apparate zum Reinigen oder Trocknen von
Flaschen oder anderen Behältern; Maschinen und Apparate
zum Füllen, Verschlussen, Etikettieren oder Verkapseln von
Flaschen, Büchsen, Säcken und anderen Behältern; Maschinen
und Apparate zum Verpacken von Waren; Apparate zum
Versetzen von Getränken mit Kohlensäure; Geschirrwaschmaschinen

Wlegevorrichtungen, einschliesslich Stück-Kontrollwaagen,
ausgenommen Waagen mit einer Empfindlichkeil von 5
Zentigramm oder weniger; Gewichte für Waagen aller Art:
- andere, im Stückgewlchle von:

über 500 kg
über 100 bis 500 kg
100 kg oder weniger

Maschinen und Apparate zum Heben, Beladen, Entladen oder
Fördern (Aufzüge, Skips, Winden, Kriks, Flasclicnzügc, Krane,
Förderanlagen, Luflscilbahnen usw.), mil Ausnahme der
Maschinen und Apparate der Nr. 8423:

- Transporlvorriehtungcn für die Landwirtschaft
- andere

gemäss Nr.8459

30—
40 —
60 —

gemäss Nr.8459

25.
35.
45.

30 —
gemäss Nr.8159

30

10
20

Ortsfeste oder fahrbare Maschinen und Apparate für Erd- oder
Steinbrucharbeiten, den Bergbau oder Tierbohrungen (Bagger,
Schrämmaschinen, Grabmaschinen, Schürfgerdle,
Nivelliermaschinen, Bulldozers, Scrapers usw.); Rammen; Schneeräumer

mit Ausnahme der Schnecräumfahrzcugc der Nr. 8703 gemäss Nr.8459

Maschinen, Apparate und Geräte für die Landwirtschaft und
den Gartenbau zur Vorbereitung, Bearbeitung oder Bestellung
des Bodens sowie zur Pflege der Pflanzen, einschliesslich der
Walzen für Rasenflächen oder Sportplätze:
- andere:

Sämaschinen 25.—
Maschinen, Apparate und Geräte zum Ernten und Dreschen von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen; Stroh- und Futlerniillcl-
pressen; Rasenmäher; Tarare und ähnliche Getreidereinigungsmaschinen,

Sortiermaschinen für Eier, Früchte oder andere
landwirtschaftliche Erzeugnisse, mit Ausnahme der Müllerei-
maschinell und -apparale der Nr. 8429:
- andere:

Erntemaschinen und -gerate:
Mähmaschinen:

Eiuluchbindcmähcr, im Slückgewichle von 600 kg
oder weniger
Rasenmäher

Melkmaschinen und andere lnilchwirtschafllichc Maschinen und
Apparale
Andere Maschinen und Apparale für die Landwirtschaft, den
Gartenbau, die Geflügel- oder Bienenzucht, einschliesslich der
Kelmapparalc mit mechanischen oder wärmclechnischcn
Vorrichtungen und der Brutapparate und Aufzuchtapparalc für
die Geflügelzucht:
- Schrot- und Quclschmühlcn; Fullcrschneidcr
Maschinen und Apparale, in andern Nummern dieses Kapitels
weder genannt noch inbegriffen, für die Bäckerei, Pulisscrie,
Blskuilfabrikation, Teigwarcnfabrikalion, Konfiserie, Schoko-
ladeinduslric, Zuckcrfabriknlion, Bierfabrikalion und fur die
Verarbeitung von Fleisch, Fischen, Gemüsen und Früchten zu
Nabrungs- oder Futtermitteln' gemäss Nr.8459
Maschinen und Apparate zum Herstellen von Papiermasse
sowie zum Herstellen oder Fertigstellen von Papier und
Pappe gemäss Nr.8459
Maschinen und Apparale zum Ilcflcn, Broschieren und
Einbinden, einschliesslich der Fadenhcftniaschincn gemäss Nr.8459
Andere Maschinen und Apparale zum Bearbeiten oder
Verarbeiten von l'apicrmusse, Papier oder Pappe, einschliesslich
der Schneidemaschinen aller Art gemäss Nr.8459
Schririgicssniusehiiicn und Schriflsclzmaschincn; Maschinen,
Apparale und Gegenstände für die Salzherslellung, Stereotypie

oder dergleichen; Buchdrucklcllcrn, Klischees,
Druckplatten, Zylinder und andere druckende Organe; Lilhographlc-
blcinc, Platten und Zylinder, fur das graphische Gewerbe
zugerichtet (geschliffen, gekörnt, poliert usw.):
- andere gemäss Nr.8459
Maschinen und Apparale zum Drucken und für das graphische
Gewerbe, Bogenanlegeapparate, Falzapparale und andere
Hiifsapparatc für Druckmaschinen:
- Rotalioiisniaschinen 20.—
- andere gemäss Nr.8459

25 —
20 —
25 —

25 —

Znllansatz
Fr.

je 100 kg brutto

8438.

40
8440.

10
12
14

8141.

20

8442.01

8143.01

8444.01
8445.

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

8446.01

8147.01

8118.01

8150.

10
12
14

8152.

10

ex 24

8154.

10
20

ex 8455.01

8456.01

llilfsniaschinen und llllfsupparate für Maschinen der Nr. 8137
(Schaftmaschinen, Jacquardmaschinen, Kelt- und Schuss-
fadcnwächtcr, Wcbschülzcnwechslcr usw.); Teile und Zubehör,
erkennbar ausschliesslich oder Uberwiegend für Maschinen und
Apparate dieser Nummer oder der Nr. 8136 oder 8 137 bestimmt
(Spindeln, l-'lUgcl, Kralzengarniturcn, Kamme, Nadclstabe,
Spinndüsen. Webschützen, Schaftlitzen. Schäfte, Nadeln.
Platinen, Haken usw.):
- Webschützen; Hingläufer
Maschinen und Apparate zum Waschen, Hciuigen, Trocknen,
Bleichen, Farben, Appretieren oder Ausrüsten von Garnen,
Geweben oder anderen Waren aus Spinnstoffen (einschliesslich
der Maschinen zun: Waschen von Wäsche, zum Bügeln von
Kleidern, zum Aufwickeln, Fallen, Schneiden, oder Auszacken
von Geweben); Maschinen zum Ueberzlehen von Geweben oder
anderen Unterlagen für die Herstellung von Fussbodcnbclag,
wie Linoleum usw.; Maschinen wie sie üblicherweise zum
Bedrucken von Garnen, Gewehen, Filz, Leder, Tapcleupnpicr,
Packpapier oder Fussbodcnbclag verwendet werden (einschliesslich

der gravierten Druckplal teil und Zylinder für diese
Maschinen):

- Waschküehcninaschlnen im Stückgcwichle von:
Uber 500 kg
über 100 bis 500 kg
100 kg oder weniger

Nähmaschinen (zum Nähen von Waren aus Spinnst offen,
Leder, Schuhen usw.), einschliesslich der Möbel zum Einbau
von Nähmaschinen; Nähmaschinennadcln:
- Nähmaschinen nadeln
Maschinen und Apparale zum Aufbereiten oder Bearbeiten von
Leder, Häuten oder Fellen, oder zum Herstellen von Schuhen
oder anderen Waren aus Lcder, Häuten oder Fellen, ausgenommen

Nähmaschinen der Nr. 8441

Konverter, Giesspfannen, Glessformen für Ingots und Giess-
maschlnen für Stahlwerke, Giesserelen und andere metallurgische

Betriebe:
Gicssformen für Ingots
andere

Walzwerke, Walzenstrassen und Walzen hierfür
Werkzeugmaschinen für die Bearbeitung von Metallen oder
gesinterten Metallcarblden, andere als Maschinen der Nrn. 8449
und 8450, im Slückgewicbte von:
- ilher 50 000 kg
- Uber 25 000 bis 50 000 kg
- über 15 000 bis 25 000 kg
- über 10 000 bis 15 000 kg
- über 5 000 bis 10 000 kg
- über 2 500 bis 5 000 kg
- über 1 000 bis 2 500 kg
- über 500 bis 1 000 kg
- über 250" bis 500 kg
- über 100 bis 250 kg
- 100 kg oder weniger

Werkzeugmaschinen für die Bearbeitung von Steinen,
keramischen Waren, Beton, Asbestzement oder ähnlichen mineralischen

Stoffen und Maschinen für die Kallbearbeitung von
Glas, andere als Maschinen der Nr. 8449

51). —

35 —
45 —
50 —

300 —

gemäss Nr.8459

12 —
gemäss Nr.8459
gemäss Nr.8445

2.-
4.-
5.-

15 —
20 —
25 —
30 —
35
40
40.
50 -

gemässs
Nr. 8445

Werkzeugmaschinen für die Bearbeitung von Holz, Kork, Bein,
Hartkautschuk, Kunststoffen oder ähnlichen harten Stoffen,
andere als Maschinen der Nr. 8449
Teile und Zubehör, erkennbar als ausschliesslich oder
überwiegend für Maschinen der Nrn. 8445 bis 8447 bestimmt,
einschliesslich der Werkstück- und Werkzeughalter, der sich
selbst örfnenden Gcwindescbneidköpfe, Teilköpfc und anderen
SpezialVorrichtungen für Werkzeugmaschinen; Werkzeughalter
für llundwerkzeuge der Nrn. 8204, 8449 und 8505
Maschinen und Apparale zum autogenen Schweisscn, Löten,
Schneiden oder Oberflächen härten:
- aus Eisen oder Stahl, im Slückgewicbte von:

über 500 kg
über 50 bis 500 kg

- - 50 kg oder weniger
Rechenmaschinen; Buchungsmaschinen, Registrierkassen,
Frankiermaschinen, Billett- oder Einlrlllsknrlcnausgabcma-
sehinen und dergleichen, mit Rechenwerk:
- Registrierkassen
- andere, im Stückgcwichle von:

20 kg oder weniger:
Rechenmaschinen, Im Stückgcwichle von:

über 12 bis 20 kg
12 kg oder weniger

Andere Büromaschlncn und Büroapparale (Hektographen,
Schablonen Vervielfältiger, Adressiermaschinen, Geldsoitier-
lnaschinen, Geldzählmaschlnen und Maschinen zuin Verpacken
von Geldstücken In Rollen, BlelsTlflspilzinaschlnen, Locher
und I ieflmaschlncn usw.):
- Hektographen und Schablonenverviclfälllgcr
- andere

gemäss Nr.8445

gemäss Nr.8445

35 —
45 —
60 —

80 —

600 —
800 —

SOSO—

8159.

10
12
14
18
20
22
24
28
30
32
34

8460.01

Teile und Zubehör (ausgenommen Koffer, Ueberzüge und
dergleichen), erkennbar ausschliesslich oder überwiegend für
Maschinen und Apparate der Nrn. 8451 bis 8454 bestimmt:

Tür Rechenmaschinen der Nr. ex 8452.24 400.—
Maschinen und Apparate zum Auslesen, Sieben, Waschen,
Zerkleinern, Mahlen oder Mischen von Erden, Steinen, Erzen oder
anderen festen mineralischen Stoffen; Maschinen und Apparale
zum Pressen oder Formen von festen mineralischen
Brennstoffen, keramischen Massen, Zement, Gips oder anderen
pulver- oder breiförmigen mineralischen Stoffen; Maschinen
zum Herstellen von Gussforraen aus Sand gemäss Nr.8459
Maschinen, Apparate und mechanische Gerate, In anderen
Nummern dieses Kapitels weder genannt noch inbegriffen, im
Stückgcwichle von:
- über 50 000 kg
- über 25 000 bis 50 000 kg
- über 10 000 bis 25 000 kg
- über 5 000 bis 10 000 kg
- über 2 500 bis 5 000 kg
- über 1 000 bis 2 500 kg
- ühcr 500 bis 1 000 kg
- Uber 100 bis 500 kg
- über 50 bis 100 kg
- über 25 bis 50 kg
- 25 kg oder weniger
Giesserei-F'ormkäslen, Formen, wie sie üblicherweise für
Metalle (ausgenommen Glessformen für ingots), Mclallcarbide,
Glas, mineralische Stoffe (keramische Massen, Beton, Zement
usw.), Kautschuk oder Kunststoffe verwendet werden, lin
Stückgcwichle von:

Uber 100 kg
über 50 bis 100 kg
60 kg oder weniger

ISIS—
20 —
25 —
30 —
33 —
35 —
40 —
50 —
55 —
60 —

16 —
20 —
30 —



16. XII. 1958 - 13 - N°293 - 3397

Tarlfnummer Warenbezeichnung
Zollansatz

Fr.
je 100 kg brutto

8-161. Arinalurcn und andere ähnliche Organe (einschliesslich der
Druckminderventile und der thcrinostallsch gesteuerten \entile)

Tür Leitungen, Kessel, Samniclhchällcr, Wannen oder
ähnliche Uchäller:

10 - aus Eisen oder nicht roslfrclein Stahl
- aus Kupfer:

mit vercdellcr OhciTlärhe:
21 anders \cicdell

8102. Wälzlager aller Art (mit Kugeln. Nadeln oder Rollen jeder
Form), im Slüekgcwichlc von:

10 - über 1000 g
12 - Ii her 260 his 1(100 g
11 - über 10 bis 250 g

- 10 g oder weniger:
IG Wälzlager, ferlige, sowie Kugeln, Nadeln und Rollen, mit

einem Durchmesser von 2 nun oder weniger
18 andere

25.—

100.—

50.—
65.—
80.—

650. —
120.—

8463.01 Transmissions«eilen, Kacheln und Kurbelwellen, l.agcrgehäuse
und l.agerschalen. Zahnräder, Friktionsrödcr, t'nlersetzungs-
gclrictie, l'ebeisctzungsgclriebc, Wechselgetriebe, Schwung-
rüder. Kiemen- und Seilscheiben (einschliesslich der Seih ollen
ftlr l-lasehcnztige), Kupplungen (Muffen, elastische
Kupplungen usw.) und Gelenkverbindungen (Kardangelenke, Old-
hanigclcnkc usw.)

ex Lagergehäuse, im Sinei.gewirkte von:
nher 10(1 his 500 kg
inn kg oder weniger

Metalloplasllsehe Dichtungen; Sätze und Zusammenstellungen
von Dichtungen von verschiedenartiger Zusammensetzung für
Maschinen, Fahl zeuge oder Leitungen, in Säcken, einschlügen
oder dergleichen Verpackungen

Teile von Maschinen, Apparaten ui d mechanischen Geräten,
In andern Nummern dieses Kapitels weder genannt noch
inbegriffen, ausgenommen Teile mit elektrischen Anschluß-
Stücken, elektrischen Isolierungen. Wirklungen, Kontakten oder
anderen elektrotechnischen Teilen:

20 - andere gemäss N'r.8459

8161.01

SI65.

gemäss Nr.8159

40.—
50.—

70.—

8501

1 I

1 Ii

22
21
26
28

8502.

20

85H4
22

8.505 (II

8506.01
8507 ."Ol

8508.

10
20

8509.01

8510.01

8511.

22
8512.

14

26
28
30

51

8515.

10
20

ex 30

Elektrische Generatoren. Motoren und rotierende Umformer;
Transformatoren und statische l'niforiner (Gleichrichter low.);
Reaktanz-und Drosselspulen:
- Generatoren. Motoren und rotierende Filiformer, im Sliick-

gcwbhte von:
- - über 50 bis 500 kg
- - filier 5 bis 50 kg
- Transformatoren, statische l'informcr, Renktanz- und

Drosselspulen, im Slückgcwichle von:
- - über 500 bis 5000 kg
- - über 100 bis 500 kg
- - Uber 50 bis 100 kg
- - 5n kg oder weniger

F.lcktionuigurtc; Dauermagnete, \onnagiietisiert oder nicht;
Spniinplnllcii. Spannfutter und andere ähnliche ilauerni.igne-
tisclie oder elektromagnetische Aufspaunsorriclitungcu:
elektromagnetische Kupplungen, Getriebe und ISrcniscn; cleklrn-
ningnelisrhe 1 lehckiipfc:
- Dauei niagiiclc. s urninguetisicrt oder uielil

F.lekl Tische Akkumulatoren:
- andere Einzelteile
Elekt roinccliauisclic 1 lunilwcrkzcugc und I bimlwerk/eugin.i-
seliinen unit eingebautem Motor)
Klcktrmiicclmnisclic I laushaltgcratc (mit eingebautem Motor)
Elektrische Rasierapparate, Haarsehneide- und Sehcrciuua-
schiuen. mil eingehülltem Molor
Elektrische Apparate und Vorrichtungen fur die Zündung und
zum Anlassen i ou Kolbenvcrbrcnnungsmolorcii (Magnetzünder.

I.iclitinugucl/undcr. Zündspulen. Zündkerzen, Gluliker/.eu.
Anlasser usw.): mit diesen Molaren ' verwendete l.iclil must

hineu (Dynamos) und l.ade- oder Kückstromschaltcr:
- Zu ml- und Ghihkcrzen
- andere

Elektrische llclciicliluags- und Sigmilgeräte. Scheibenwischer,
l'rostscliul7Cini ichtungcii lind Vorrichtungen gegen das lie-
schlngcii von Fensterscheiben, für Fahrräder und Motorfahrzeuge

Tragbare clektiisdic Lampen zum lictricb mit eigener Slroui-
qucllc (mit Primurbnllcricn, Akkumulatoren. Dynamo usw.),
ausgenommen Apparate der Nr. 8509
Elektrische Industrie- und Laboraloriunisofen, einschliesslich
der Apparate zur thermischen Behandlung von Stoffen mittels
Induktion oder dielektrischer Verluste; Maschinen, Apparate
und Gerate zum elektrischen Schweisscn, Löten oder Schneiden:
- Schwciss-, Lot- und Schneidemaschinen und -geräte, im

Slückgcwichle von:
über 50 bis 500 kg

Elektrische Wnrmwasscrappnrale, Badeöfen und Tauchsieder;
cleklrlselic Gerate zutn Heizen von Räumen und für andere
ähnliche Zwecke; elcklro-lhermlsche Apparate für die
Haarpflege (I laarlrockncr, Daucrwellcnapparate, nrciinscliercu-
VViirmer usw.); elektrische Bügeleisen; clcklrothcrmische Apparate

für den Haushalt; elektrische I leizwldcrstäiule, andere als
solche der Nr. 8524 :

- Warinwasserapparale (Boiler), mit einem Fassungsvermögen
von:

150 Liter oder weniger
- Heizöfen sowie Kochherde, Backöfen und nndere Ocfcn für
die Herstellung und Zubereitung von Nahrungsmitteln, im
Slückgcwichle von;

über 20 bis 100 kg
20 kg oder weniger

- Bügeleisen
- andere clcktrolliermiselie Apparate, anderweit nicht genannt:

aus andern unedlen Metallen (einschliesslich rostfreier
Stallt) oder andern Stoffen, Im Slückgcwichle von:

10 kg oder weniger
- Heizelemente (Widerstände):

andere, Im Slückgcwichle von:
über 0,3 bis 3 kg

Senile- lind Empfangsgeräte für die Funktcleplionic und die
Funklelegrapbie; Sende- und Empfangsgeräte fiir Rundfunk
und .Fernsehen, einschliesslich der Empfänger mit eiugeliuulein
Plattenspieler und der Fernsehkameras; Genie fnr Funk-
liavlgulion, Funkdcleklion (Radar), Fuiikmessimg and
Funkfernsteuerung:

- Run rifun kern p Li ngsappnrnle
- Fernselicmpfaiigsappiiral c

- andere:
Möhel und Gehäuse, ohne Einbau, für Radioapparate und
Rad in-Gram ino-Kombination

35.
40.

25.
35.
40.
50.

90.—

3H.

70.
SO.

260.—

170.
250.

300.—

120.—

40.—

90.—

70.
80.

100.

125.

110.

200.
250.

150.—

Tarifnummer Warenbezeichnung
Zollansalz

Fr.
je 100 kg brullo

oa.—
70.—

100.—
120.—
150.—

200.—

120.—

8518. Elektrische Fest-, Dreh- und Stellkondensaloren, im Slück-
gewlchle von:

12 - über 3 bis 50 kg 110,—
8519. Elektrische Geräte zum Schliessen, Unierbrechen, Schützen,

Abzweigen oder Verbinden von elektrischen Stromkreisen
(Schalter, Kommutatoren, Relais, Sicherungen, Ueberspan-
nungsableller, Slromenlnahmevorrichlungen, Vcrbindungs-
käslen usw.); nlchlheizcnde Widerslände, Potentiometer und
Rheoslale; automatische Spannungsregler mittels elektromotorisch

oder elektromagnetisch gesteuerten ohmschcn oder
induktiven Widerslandes; Schalt- und Verteilungstafeln, im
Stückgewichle von:

10 - über 500 kg
12 - über 50 bis 500 kg
14 - über 3 bis 50 kg
16 - über 0,3 bis 3 kg
18 - 0,3 oder weniger

8520. Elektrische Gluhfampen und Eiilladungslanipcn für Beleuch¬
tungszwecke oder fur Ultraviolett- oder Infrarotstrahlung;
Bogenlampen; elektrische Photo-Blilzlichllampcn:

10 - GlUhdrahtlampen
ex 2d - andere:

Enlladungslampen für Beleuchtung, ausgenommen Lampen

für Reklamen
8521. Elektronenröhren (Glübkathodcn-, Kallkathodcn- oder Pholo-

kathodenröhren, andere als solche der Nr. 8520), wie Vakuumröhren.

Rohren mit Dampf- oder Gasfüllung (einschliesslich
Quccksilbcrdumpfgleichrichlerröhren), Kathodenstrahlröhren,
Fcrnsch-Hildaufnahmeröhren usw.; Pholozellen; Kristalldioden
und Kristalltrioden usw. (z. B. Transistoren); gefassle
piezoelektrische Kristalle:

101 Kathodenstrahlröhren Im Stückgewichle von über 6 kg, für
20/ 1-ernschempfangsapparate 150.—

andere 200.—

8523. Isolierte Drähte, Schnüre, Kabel (einschliesslich der Koaxial¬
kabel). Bänder, Stäbe und dergleichen für die Elektrotechnik
(einschliesslich der lackierten und anodisch oxydierten), auch
mit Anselilußslücken:
- Drahlc, ohne Anschlußslückc:

16 mit Kautschuk oder Kunststoffen isoliert 50.—
18 mit Spinnstoffen, Papier oder andern nicht anderwell ge¬

nannten Stoffen isoliert 50.—
- Schnure, Kabel, Bänder, Stäbe und dergleichen, ohne An-

schlußstüekc:
mit Bleiumhüllung oder Armatur aus andern Metallen:

20 mit Aderisolalion aus Papier
24 ohne Bleiumhüllung oder Armatur aus andern .Metallen

8525. Isolatoren aus Stoffen aller Art:
10 - aus keramischen Stoffen

8526. lsolicrleile, ganz aus Isolierstoffen oder nur mit in die Masse
eingelassenen einfachen Melnllleilen zum Befestigen (z. B. mit
cingcpresslcn Hülsen mil Innengewinde), für elektrische
Maschinen. Apparate und Installationen, ausgenommen Isolatoren
der Nr. 8525:
- aus keramischen Stoffen:

12 - - andere 10.—

8527.01 Isolieriolire und Verbindungsstücke hierfür, aus unedlen Me-
l.illcn. mit liinenisolulion 40.—

8528. Elektrische Teile von Mnsi hinen, Appauten und Geraten, in
andern Nummern dieses Kapitels weder genannt noch
Inbegriffen. im Sluckgcwiclite von:

10 - über 500 kg 55.—
12 - iiber 50 bis 500 kg 70.—
11 - aber 3 bis 50 kg um.—
16 - über o.'i kg bis 3 kg 120.—
18 - 0.3 kg oder weniger 150.—

8607.01 tiulerw.igen aller Art für den Scliienenbctrieb 25.—
8609. Teile von Schienenfahrzeugen:

ex 50 - andere:
Achsbuchsen 20.—

8701.01 Traktoren, auch mit Seilwinden ausgerüstet:
Einaelistraktorcn mit Kolbcnvcrbrennungsniotorcn, zu
landwirtschaftlichen Zwecken 45.—
aiuleie 100.—

8702. Automobile mit Motoren aller Art (einschliesslich Rennwagen
und Trollcybusse), Iiir den Personen- oder Warenlraiisport:
- Personenwagen, im Stuckgewichte von:

10 - - 800 kg oder weniger 110.—
1 2 über 800 bis 1200 kg 130.—

- Gcscllschaftsw agen (Autocars. Autobusse, Trollcybusse) lind
Warcntransportwagen, im Slückgewichte von:

20 1600 kg oder weniger:
800 kg oder weniger 110.—
über 800 bis 1200 kg 130.—
über 1200 bis 1600 kg 150.—

ex 21 über 2S00 kg:
Muldenkipper (Dumper), nicht zum Strassenverkehr
zugelassen 85.—

40.
50.

15.—

ex 8704.01

8705.01

8706.
10

20
ex 30

8707.

10
8709.01

8710.01

8712.

20

Chassis für Motorfahrzeuge der Nrn. 8701 bis 8703. mit Motor:
Chassis für Personenwagen der Nrn. 8702.10,12 gemäss

Nrn. 8702.10 12
Karosserien für Motorfahrzeuge der Nrn. 8701 bis 8703,
einschliesslich Führcrkabinen 170.—
Teile und Zubehör von Molorfahrzeugen der Nrn. 8701 bis S703:
- für Traktoren 100.—
- andere:

Karosserielcilc 170.—
andere:

Auspufflüpfc 40.—
Stossdämpfcr ' 40.—
für Personenwagen 170.—

Arbeitskarren mit Motoren aller Art (Transportkarren, Schlepper,

Stapler lind dergleichen); Teile davon:
- mit elektrischem Antrieb 130.—
Motorräder und Fahrräder niil Hilfsmotor, auch mit
Seitenwagen; Seitenwagen fiir Motorräder und Fuhrrüder aller Art,
separat eingeführt 150.—
Fahrräder (einschliesslich Dreiräder und dergleichen), ohne
Motor 35.—

je Stück
Teile und Zubehör von Fahrzeugen der Nrn.STOO bis 8711: je 100 kg brutto
- andere:

fiir Motorräder, Fahrräder mit Hilfsmotor und Seitenwagen

:

' Naben; Sallelgeslellc 60.—
Speichen 90.—
Biulere 150.—
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Tarifnummer

cx 30 -

Warenbezeichnung

andere:
für Fahrräder:

Naben; Sattelgestelle
Speichen und Pcdafe
andere

Zollansatz
Fr.

Je 100 kg brutto

60.—
90.—

160.—

8713. Fahrzeuge ohne mechanischen Antrieb, für den Transport von
Kindern und Kranken; Teile davon:

10 - Kinderwagen 60.—
8714. Andere Fahrzeuge ohne mechanischen Antrieb und Anhänger

für Fahrzeuge aller Art; Teile davon:
ex 10 - Pcrsoncnfahrzeugc einschliesslich Wohnwagen:

Wohnwagen 70.—
- andere Fahrzeuge:

30 ohne Tragfedern und ohne pneumatische Bereifung 20.—
40 mit TragTedcrn oder pneumatischer Bereifung 45.—

9004. Brillen (zur Korrektur, Schutzbrillen oder andere), Kneifer,
Lorgnetten und ähnliche Waren:

20 - aus andern Stofren ' 200.—

ex 9007.01 Pholograpliische Apparate; Blitzlichlapparate und -Vorrich¬
tungen für pholograpliische und kincmalographische Zwecke:

photographische Apparate mit höchstens zwei Yerschluss-
gcschwindigkcitcn, auch zusätzlich für Zeitaufnahmen
eingerichtet 150.—

ex 9008.01 Kincmatographische Apparalc (Bildaufnahme- und Tonauf-
nahmeapparatc, auch kombiniert, Vorführapparatc, auch mit
Tonwiedergabe):

Vorführapparate, auch mit Tonwiedergabe 250.—

9009.01 Projektionsapparate für Stehbilder; pholograpliische Vcrgrös-
scrungs- und Yerklcincruiigsapparatc 180.—

9012.01 Optische Mikroskope, auch für Mikrophotographie, Mikro-
kincmatographic und Mikroprojcktion 200.—

90f6. Zeichen-, Anrciss- und Reclicniiislrumente (Pantographen,
Beisszcuge, Rechenschieber, Rechenscheiben usw.); Maschinen,
Apparalc, Geräte und Instrumente zum Messen, Prüfen und
Kontrollieren, in andern Nummern dieses Kapitels weder
genannt noch inbegriffen (Auswuchlmaschincn, Planimctcr,
Mikrometer, Kaliber, Lehren, Mctcrinasse usw.); Profilprojck-
toren:
- Präzisionsnicsswerkzeuge (für Eich- und Prüfzwcckc, Kaliber-

incssuistrumcnle usw.), im Stückgewichte von:
10 über 5 kg * 70.—
12 über 2 bis 5 kg 95.—
14 über 0,5 bis 2 kg 160.—
16 0,5 kg oder weniger 280.—

ex 30 - andere:
hydraulische Leislungsbrcmscn mit Messwaagen 75.—

9017. Medizinische, chirurgische, zahnärztliche und tierärztliche In¬
strumente, Apparate und Geräte, einschliesslich elcktroincdlzl-
nisclic Apparalc und Geräte sowie Apparate und Geräte zur
Prüfung der Sehschärfe:

10 - elcktromedizinische Apparate und Geräte 270.—
20 - Injektionsspritzen; chirurgische Nadeln 400.—

9018. Apparate und Geräte für Heilgymnastik und Massage; Appa¬
rate und Geräte für die Psychotechnlk, Ozonllierapic, Saucr-
stofftherapie, Wiederbelebung, Aerosoltherapie sowie andere
Atnnmgsapparatc aller Al t (einschliesslich Gasmasken):

20 - andere 150.—

9019. Orthopädische Apparalc und Vorrichtungen (einschliesslich
medizinisch-chirurgische Gürtel); Zahnprothesen, künstliche
Augen und andere Prothesen; Schwerhörigenapparate und
-geräle; Apparate und Errichtungen zur Behandlung von
Knochenbrüchen (Schienen, Rinnen und dergleichen):

10 - künstliche Zähne und Gebisse 90.—

9020. Rüntgcnapparatc und -geräle, auch für Srhirnibildpholographie
sowie Apparate und Geräte die Strahlungen radioaktiver
Substanzen verwenden, einschliesslich Röntgenröhren, Hochspan-
nungsgcncratoren, Schaltpulte, Bildschirme, Untcrsuchungs-
und Behandlungstischc, -sesscl und dergleichen:

ex 10 - Rüntgenapparate und Röntgenschirme:
Röntgenapparate zu medizinischen Zwecken

20 - Röntgenröhren (Einsatzröhren), ohne Hauben und nicht
über 8 kg Stückgewicht

30 - andere Röntgenröhren

9023.Of Dichtemesser, Aräometer, Senkwaagen und ähnliche Instru¬
mente, Thermometer, Pyrometer, Barometer, Hygrometer und
Psychrometer, auch mit Registriervorrichtung, auch miteinander

kombiniert

9024. Apparate, Geräte und Instrumente zum Messen, Kontrollieren
oder Regeln von Gasen oder Flüssigkeiten oder zum automatischen

Kontrollieren von Temperaturen, wie Manometer, Thcr-
m»slalc, Niveauanzeiger, Luftzugrcglcr, Durchflussmesser,
Wärmezählcr, ausgenommen Apparate, Geräte und Instrumente

der Nr. 9014:
10 - Thcrmostatc 180.—
20 - andere 90.—

9026. Gasmesser, Flüssigkcilsmcsscr und Elcklrizitälszälilcr, ein¬
schliesslich Produklions-, Prüf- und Eichzählcr:

30 - Eleklrizilätszählcr 100.—

9028. Elektrische oder elektronische Instrumente, Apparate und
Geräte zum Messen, Prüfen, Kontrollieren, Regeln oder zum
Untersuchen:

10 - Thcrmoslatc 180.—
30 - andere 120.—

Uhren, Pendulen, Wecker und ähnliche Apparate der Uhrcn-
.Industrie, mit anderem als Klcinuhr-Werk:
- andere Grossuhren:

Wand- und Standuhren mit Taschcnlampcnballcrie 100.—
Wand- und Standuhren, elektrische, andere als solche mit
Taschcnlampcnbaltcric 100.—
andere 100.—

- Wecker 100.—

Kontrollapparatc und Zeitmesser mit Uhrwerk oder Synchronmotor

(Personalkontrolluhrcn, Zcilstcinpelapparatc, Wächler-
kontrollapparatc, Minutcnzähler, Sckundcnzahlcr usw.) 100.—
Zcitausloscr mit Uhrwerk oder mit Synchronmotor (Zeitschalter,
Steucruhren usw.) 100.—

9108. Andere Uhrwerke, fertige:
20 - andere 100.—

9109. Gehäuse für Uhren der Nr. 9f 01 und Teile davon, vorgearbeitet
oder fertig: *je Stück

14 - mit Gold plattiert —.25
16 - aus unedlen Metallen, auch vergoldet oder versilbert —.25

9104.

20
22

30
40

9105.01

9106.01

230.—

1800.—
225.—

100.—

Zollansatz
Tarifnummer Warenbezeichnung Fr.

Je fOO kg brutto

9201. Klaviere (auch automatische, mit oder ohne Klaviatur); Cem¬
balos und andere Saiteninstrumente mit Klaviatur; Harfen
(ausgenommen Aeolsharfen):
- Klaviere:

10 nicht mechanische 120.—
20 mechanische 120.—
30 - Flügcf 133.—

cx 9202.01 Andere Saiteninstrumente:
Gitarren und Mandollnen 100.—

9203. Preifcnorgeln; Harmoniums und andere ähnliche Instrumente
mit Klaviatur und freischwingenden Mctallzungcn:

20 - andere 120.—

9204.01 Akkordeons und Konzertinas; Mundharmonikas 110.—

9205. Blasinstrumente:
20 - andere 230.—

ex 20 Okarinen 100.—

9206.01 .Schlaginstrumente (Trommeln, Pauken, Xylophone, Metallo-
phonc, Becken, Kastagncttcn usw.) 150.—

9210. Teile und Zubehör von Musikinstrumenten (ausgenommen
Musiksaiten), einschliesslich gelochte Pappen und Papiere für
mechanische Musikinstrumente und Werke für Muslkdosctij
Metronome, Stimmgabeln und Stimmpfcifen aller Arti
- Orgcltcilc:

40 andere Orgcltcilc 120.—

92fl.01 Grammophone, Diktiergeräte und andere Tonaufnalimc- und
Tonwicdcrgabegeräte, einschliesslich Plattenspieler, Band- und
Drahlspicler, mit oder ohne Tonabnehmer 230.

9212.01 Tonträger für Apparate und Geräte der Nr. 9211 oder für ähn¬
liche Tonaufnahincvcrfahrcn: Platten, Walzen, Wachsformcn,
Bänder, Filme, Drähte usw., für die Tonaufnalimc hergerichtet
oder bespielt; Matrizen und galvanoplastische Formen für die
Herstellung von Schallplatlcn

9302.01 Revolver und Pistolen

200.—

130.—

9305.01 Andere Waffen (einschliesslich Feder-, Luft- und Gasdruck¬
gewehre, -karabincr und -pislolcn)

9401. Sitzmöbcl, auch in Betten umwandelbarc (ausgenommen
Möbel der Nr. 9402), sowie Teile davon:
- aus I Tölz:

10 aus gebogenem Massivholz, nicht gepolstert:
Stuhlzargen und Stuhlkopfslücke
andere

aus anderem Holz, nicht gepolstert:
roh:

nicht furniert oder mit nicht auf Effekt zusammengesetzten

Furnieren überzogen:
20 glall:

Stulilsitze und Stuhlrücklehncn aus Sperrholz,
ohne Rücksicht auf die Zusammensetzung des
Furnicrblatlcs
andere

22 gekehlt oder mit Stäben verziert
24 mit auf Effekt zusammengesetzten Furnieren über¬

zogen
26 gcschnitzl, gestochen oder eingelegt

anders als roh:
nicht furniert oder mit nicht auf Effekt zusammengesetzten

Furnieren überzogen:
30 glatt
32 gekehlt oder mit Stäben verziert
34 mit auf Effekt zusammengesetzten Furnieren über¬

zogen
36 geschnitzt, gestochen oder eingelegt

130.

4 5.—
65.—

gepolstert:

20.—
60.—
90.—

130.—
130.—

80.—
100.—

1 10.—
1 10.—

Zuschlag zum
Ausatz der

ex 40 - - mit Rohpolstcr, ohne Uebcrzug: Nr. 9101.c\ 20
Silzniübel der Nr. 9101.20 (andere als Sluhlsitze und •auderei:
Stuhlrückleluien, aus Sperrholz)

Sitziuöbel der Nr. 9401.30

cx 42 mit Uebcrzug:

Sitzmöbcl der Nr. 9101.30
- aus unedlen Metallen:

nicht gepolstert:
aus Eisen oder nicht rostfreiem Stahl:

72 mit veredelter Oberfläche
80 aus andern unedlen Metallen (einschliesslich rostfreier

Stahl)

60%
Zuschlag zum

Ausatz der
Nr. 9101.30:

60%

Zuschlag zum
Ansatz der

Nr. 9401.30:
80%

gcpolslcrt:
cx 92 mit Uebcrzug:

Sitzmöbcl der Nr. 9101.

Je 10O kg brutto
50. —

100.—
Zuschlag zum

Ansatz der
Nr. 9101.72:

80%

9103. Andere Möbel und Teile davon: Je 100 kg brutto
- aus Holz:

roh:
nicht furniert oder mit nicht auf Effekt zusammengesetzten

Furnieren überzogen:
glatt:

Tischzargen aus Sperrholz, ohne Rücksicht auf die
Zusammensetzung des Furnicrblatlcs
Tischzargen aus gebogenem Massivholz
andere

gekehlt oder mit Stäben verziert
mit auf Effekt zusammengesetzten Furnieren
überzogen

geschnitzt, gestochen, eingelegt oder mit gewölbten
Flächen

anders als roh:
nicht furniert oder mit nicht auf Effekt zusammengesetzten

Furnieren überzogen:
glatt
gekehlt oder mit Stäben verziert

mit auf Effekt zusammengesetzten Furnieren überzogen
geschnitzt, gestochen, eingelegt oder mit gewölbten
Flächen

- aus unedlen Metallen:
aus Eisen oder nicht rostfreiem Stahl:

roll
mit veredelter Oberfläche

aus andern unedlen Metallen (einschliesslich rostfreier
Stahl)

20

22
24

26

30
32
34
36

70
72
80

20.—
45. —
60.—
90.—

130.—

130.—

80.—
100.—
140.—

110.—

35.—
50.—

100.—
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Tarifnummer

9404.

10

Warenbczeicluiung
je

Zollansatz.
Fr.

100 kg brutto

L'ntermulratzen; Bettzeug und dergleichen, mit Federung oder
gepolstert oder mit Füllung aus Stoffen idler Art. wie Obcr-
malrutzen, Steppdecken, Deckbetten. Kissen, Schlummerrollen.

Kopfkissen usw.. einschliesslich solche aus Schwunun-
kntrtscluik oder Schaumstoff, mit oder ohne L'eberzng:

- Lnternuitrntzen
- andere:

SO ohne l eherzng
50 - — mit l'cbcrzug aus andern Stoffen

0601. Besen, gebunden, auch mit Stiel:
10 - aus Birkenreisig. Ginster, llcidckraul (l-'rikni und ähnlichen

Reisern

ex 20 - aus .Moorhir.sestroh (Sorgho. Saggiua), l'iassavn oder niideru
Sloffen:

aus Moorhirsestrub (Sorgho, Saggiua)

0602. Bürslcnwarcn (Bürsten, Schruhber, Pinsel und dcrglcii lien),
einschliesslich Maschlncnhürstcn: Roller zum Ansliriehen,
Wischer ans Kaulschuk oiler aus anderen ähnlichen gesrhmei-
digeu Stoffen:

- Bürsten, mit Fassung aus:

rohem, geschliffenem oder gebeiztem Holz:
10 mit Borsten aus Melnfidralit
12 ndl Borsten aus anderu Stoffen

20 - - poliertem, lackiertem, dekoriertem Usw. Iloly, Kdelliolz
ausgenommen

30 - - Edelholz, Elfenbein, Perlmutter, Schildpatt oder \cr-
silbcrlem oder vergoldetem unedlem .Metall

40 - - andern Sloffen

- Pinsel:

Rasierpinsel:
50 mit feinen Haaren

52 mit andern Sloffen

andere:
00 mit feinen 1 laaren

02 - - - mit andern tierischen Stoffen

- Bürslcnblnderwaren. anderweit nicht gennnul:
70 - - zur Ausstattung von Maschinen oder Fahrzeugen

9701 .01 Spieifnhrzeuge für Kinder, wie Fahrräder. Trollmettes (Rol¬
ler), mechanische Pferde. Autos mit FuUantricb. Puppenwagen
und dergleichen

9702.10\ Puppen aller Art
20f (Zusammenlegung der Unternuinmcrn 10 und 20)

9703. Anderes Spielzeng; Modelle zum Spielen:
10 - aus Holz

20 - aus andern Stoffen

9704. Gesellschaftsspiele (einschliesslich mil Motoren oder mechani¬
schen Antrieben ausgerüstete Spiele für öffentliche Lokale;
Tischtennis, Billardlische und Speziallisehe fur Spiclsälc):

10 - Spielkarten
40 - andere

9705. Gegenstände für Belustigungen uud Festlichkeiten, Ivotillon-
luid Scherzartikel; Christbaumschmuck und ähnliche Wcili-
naehtsartikcl (künstliche Weihnachtsbäume, Krippen auch mit
Ausslallung, Figuren von Menschen und Tieren fur Krippen,
Weihnachls-Holzseluihe und -Holzscheite, Weihnachtsmänner
usw.l:

10 - Christbaumschmuck und ähnliche Weihnachlsarlikel:
Streifen aus ßlallmrtull. als Christbaumschmuck
aufgemacht

anderr
2(1 - andere

97011. Gerate für Freiluftspiele, G.Miluastlk, Athletik und auikTe
Sportnrlen, ausgenommen Waren der Nr. 070-1:

20 - Skis und Skislöcke

9801 Knöpfe, Drnckknöpfc, Manchcltcnknöpfe und dergleichen
(einschliesslich Knopf-Rohlinge, Knopfformen und Knopflefle):

20 - andere

9802. (11 Rclssvcrschllissc und Teile das 011 (Schieber usw.)

9803. Federluilter, Stylographen und Füllbleis-fiflc; Bleislifllialter
und dergleichen; Teile und Zubehör davon (Bleisliftschulzer,
Glipsc usw.), ausgenommen Waren der Nrn. 9801 und 9805:

III - aus Kdclmclnllcn oder mit Verzierungen oder Ausrüslungeu
aus Edelmetallen oder F(fclnictall|)latGerungen

9808.01 Farbbänder, mit Tinte oder einem Farbstoff getrau kl. am Ii auf
Spulen, für Schreib- oder Rechenmaschinen und dergleichen;
Stempelkissen, eingefärbt oder nicht, auch mit Schachteln

981 f. Tabnkpfeifcn (einschliesslich der Pfcifcnrolifonncn und Pfcifcn-
köpfe): Zigarren- und Zigarcllenspltzcn; Mnndslücke, Rohre
und andere Teile:

20 - andere

9812.01 Frlsicrkiiinme, Elnsleckkimiiie, Haarspangen und dergleichen

9813.01 Miederstabe und dergleichen für Koraeltc, Kleider und licklci-
dungszubchör

9815.01 IsolicrNaschcn und andere lsolicrbcliällcr sowie Teile davon
(ausgenommen Glaskollien)

50. _
150.

300.

10.

80.

130.

280.

70(1.

400.

500.

120.

400.

15(1.

G0.

90.

120.

110.

90.

200.

90.

70.—
90.—

150.—

150.—

130.

350.

500. —

270.—

150.—
150.—

100.—

80.—

NB. ad 0188.10.

Die Bindung ist nur solange güllig, als ein Lebernalimcsystcni für inländisches Yullmilch-
pulver beibehalten wird.

NB. ad ex 0101.10 und ev 0101.22.

1. Die hi den Anhängen A oder B des Intcrnnllonalcn Abkommens über den Gchrauch der
Llrsprungsbezclcluiungen und der Benennungen für Käse vom 1. Janl/18. Juli 1951

aufgeführten Käsesorten Gorgouzola, Parmtglnno Rcgglano, Pccorlno Romano, Asiago,
Flore Sardo, Provolone, Cadocnvallo, Roquefort, Brie, Camembert, Sahit-Paulln und
Danablu werden nur dann zu den Vertragsansätzen zugelassen, wenn sla hinsichtlich
Herkunft, Fabrikationsart, Benennung usw. den für die Aufnahme in dieses Abkommen
hinterlegten Beschreibungen entsprechet! und die darin genannten typischen Mcrkmala
aufweisen.

Ausserdem werden die Weichkäse Brie lind Gaincinbcrl nur dunu zu den Ycrtragsan-
sätzen zugelassen, wenn sie aus roher Milch bergeslelll sind.

2. Die übrigen in der Warenliste aufgeführten Käscsorlen werden nur dann zu den Ver-
tragsansätzen zugelassen, wenn sie den im beigefügten Anhang aufgeführten Beschreibungen

entsprechen, die darin genannten typischen Merkmale aufweisen und zudem
unter einer dieser Benennungen eingeführt werden. Der Anhang bildet einen integrierenden
Bestandteil der Warenliste.

Anmerkung zu Kapitel 8, Ziff. 4 a.

Als «in offener Packung, im Sinne der Nrn. 08UG.20, 0807. in. OS07.20 und O8H7.30 gelten
Obstsendungen, welche wie folgt zur Einfuhr gelangen:

- unverpackt in Wagen oder Wagcnubtcilcn, auch mit l'.ickni.ilcrial belegt oder
ausgepolstert :

- in Tiansporlsackcn, auch verschlossen:

- in Fässern, Korben, Giltern, Plateaux usw.. nicht verschlussen, auch mil lediglich lose
aufgelegten Abdeckungen sowie mit Belag aus Pack111alcri.il am Boden und au den Wänden.

MI. ad 1507.20 22.

Olivenöle der Nr. 1507 werden weder höheren Einfuhrzöllen noch sonstigen höheren
Abgaben unterworfen, als die übrigen gereinigten oder raffinierten Ocle dieser Nummer.

Ml. nil 2 HCl.

Senfniehl, unscrmischt, wird zum Ansatz der Nr. 1201.40 zugelassen.

MI. ad 22115.10 und 2205.20.

Rotweine in gewöhnlichen Fiaschi mit einem Fassungsvermögen von über 1,9 Liter werden
wie Hol weine in Fässern behandelt.

MI. ml 2205.10, 12. 20. 22 und 2205.30.

Naturweine mit einem Alkoholgehalt von nicht über 15 Yulumengradcn entrichten dlo
Zölle nach den Nm. 2205.10, 12. 20 und 22 fin Fässern) oder nach der Nr. 2205.30 (in
Flaschen usw.); von der Monopolgebflhr sind sie befreit.

Naturweine mit einem Alkoholgehalt von über 15 Volumengraden unterliegen ausser dem
Zoll für jeden weiteren Grad einer Monopolgcbühr von Fr. 6.— je 100 kg brutto.

MI. ad r\ 2205.10 und ex 2205.50.

1. Die Weinspczialitäten und Süssweine Alealico, Grand Roussillon (BanyuU, Rastean
usw.), Malvasier, Marsala, Muskateller, Yernaccia und Vino Santo, mit einem Alkoholgehalt

von weniger als 20 Volumengraden entrichten ausser dem Zoll eine Monopolgebühr

von Fr. 60.— je 100 kg brutto.

2. Welnspezialiläten und Süssweine mit einem Alkoholgehalt von 20 oder mehr Volumengraden

entrichten ausser dem Zoll die durch die schweizerische Gesetzgebung vorgesehen«
ordentliche Monopolgebühr.

3. Die auf Fr. 60.— je 100 kg brutto erinässigle Monopolgebühr wird für die unter Ziffer 1

hiervor genannten Weinspezialltäten und Süssweinen zugestanden, wenn sie unter einer
der vorerwähnten Bezeichnungen eingeführt werden und wenn sie von einem Ursprungszeugnis

begleitet sind, das von der zuständigen Stelle des betreffenden Produktions-
gebietes ausgestellt worden Ist.

Für die Zulassung der Weinspezialltäten und Süssweine Alealico, Malvasier, Marsala,
Muskateller, Yernaccia und Vino Santo zu den Vertragsansätzen müssen die gleichen
Bedingungen erfüllt sein.

4. Für Mistelleu 1st, ohne Rücksicht auf den Alkoholgehalt, die durch die schweizerische
Gesetzgebung vorgesehene ordentliche Monopolgcbühr zu entrichten.

5. Falls die Schweiz für irgendeine Weinspezialität eilte weitergehende Vergünstigung
aur dem Zollansatz gewährt, soll dieselbe sofort in gleichem Ausmass auch auf die Wein-
spez.ialitäteii Alcatico, Malvasier, Marsala, Muskateller, Yernaccia und Vino Santa
ausgedehnt werden.

Ebenso sind weitergehende Vergünstigungen auf der Monopolgebühr, welche nachträglich
für irgendeine WeinspczialiUt gewährt werden, sofort In gleichem Ausmass auf die
Weinspczialitäten Alealico, Grand Roussillon (Banyuls. R.Kleau usw.), Malvasier, Marsala,
Muskateller, Yernaccia und Vino Santo auszudehnen.

AR. ad 22U6.01.

Wermutwein mit einem Alkoholgehalt bis 18 Volumengrade unterliegt ausser dem
Zollansatz einer Monopolgebühr von Fr. 60.— je q brutto.

MI. ad 5009.30 12.

Krawattengewebe von über alt bis 70 ein Breite unterliegen keinen höheren Einfuhrzöllen
als andere Gewebe dieser Art.

ML ad 5311.30, 32, 3t und 5311.36.

Für die Feststellung der Fadenzahl 1st hei Vorhandensein von gezwirnten Garnen jeder
einfache Faden des Zwirnes zu zählen. Iii Mischgeweben gellen hingegen Zwirne aus anderen
Spinnstoffen als Wolle als ein einziger Faden. Ist ein Wollgarn mit einein oder mehreren
einfachen oder gezwirnten F'äden aus andereil Spinnstoffen verzwirnt, so werden die letzteren
nur als ein einziger Faden berechnet.

Allgenicina Bemerkung

Die Schweiz behält sich vor. zusätzlich zu den In der vorliegenden Warenllsle gebundenen
Zollansälzeu diejenigen Gebühren und anderen Abgaben zu erheben, welche auf Grund der
geltenden schweizerischen Gesetzgebung vorgesehen sind oder noch festgesetzt werden
können.

I11 Abweichung der Bestimmungen des Artikels III, } 1, lit. b, letzter Satz des
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) können diese In dar Höhe veränderlichen
Gebühren und anderen Abgaben später erhöht werden; auch wird die Schweiz Im Rahmen
der genannten Gesetzgebung neue Gebühren und andere Abgaben erheben können. Als
geltende schweizerische Gesetzgebung sind folgende Gesetze verslanden:

Bundesgesetz betreffend die Bekämpfung von Tierseuchen, vom 13. Juni 1917;

Uundcsgcsetz über die gebrannten Wasser (Alkoholgeselz), vom 2t. Juni 1932, abgeändert
durch Bundesgesetz vom 25. Oktober 1949;

ßundcsgesclz über die Förderung der Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes
(Landwirtschaftsgesetz), vom 3. Oktober 1951, sowie die Verordnung betreffend Schlachl-
vichmarkt und Fleisehversorgung (Schlachtviehordnung), vom 30. Dezember 1953;

Bundesgesetz über die wirtschaftliche Kriegsvorsorge, vom 30. September 1935;

ßundesbcsehluss über die Durchführung einer beschränkten Preiskontrolle, vom 28.
September 1956.
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Laibgewicht:
Fettgehalt in der Trockensubstanz:

ANHANG
Normen und typische Merkmale, denen die bei den Tarifnummern 0404.ex 10 und ex 22
erwähnten Käse entsprechen müssen, damit sie zu den Vertragsansätzen zugelassen werden.

Slracchlno - Crescenzn - Roblola

Vollfette Weichkäse, ohne Erhitzung des Bruches, aus ausschliesslich roher Kuh-Vollmilch
hergestellt und derart bearbeitet, dass sich keine Rinde bildet. Der Käse wird trocken
gesalzen. Die Reifezeit beträgt ungefälir 8 bis 10 Tage. Der reife Käse ist für den Tafelgenuss,
für den sofortigen Konsum bestimmt und weist folgende typische Merkmale auf:

Form: paralleicplpcdisch und ausnahmsweise zylindrisch, mit
gerader Järbselte und ebenen Piattsciten
50 g bis 4 kg
mindestens 48% für die Sommerproduktion (April-
August) und 50% für die Winterproduktion (September-
März)

Gewisse Käse dieser Art werden auch als «Robiolinat, «Robiolettaiund «Quartlrolo» bezeichnet.

Ilalico
Dieser Käse wird aus roher Milcb hergestellt, die hei verhältnismässig hoher Temperatur
(je nach Saison von 35°/37° C bis 41"/42° C) während 12 bis 18 Minuten zum Gerinnen
gebracht wird. Nach der Zerkleinerung der geronnenen Milch lässt man sie ruhen, damit sich
die Molke ahschcidcn kann; darnach wird der Bruch in Hanftücher eingeschlagen und
hierauf in zylindrische Formen abgefüllt, die gewöhnlich 1 bis 3 kg Käsemasse enthalten.
Um den Forderungen des Handels, welche sich ihrerseits aus den Ansprüchen der Kundschaft

ergeben, zu genügen, wird dieser Käsetyp auch In Laibgcwiclitcn von 500 bis 800 g
(mil 10% Toleranz) hergestellt und verkauft.

Die Käsemasse wird In Lokalen, mit einer Temperatur von 20°/21° C und hoher Luftfeuchtigkeit

gelagert; nach zwei bis drei Tagen werden die Plattselten des Käses trocken gesalzen;
drei Tage nach dieser Behandlung wird der Käse zur Reifung in ein feuchtes Lokal mit einer
Temperatur von 5°/6° C verbracht. Die Reifezeit dauert 20 bis 40 Tage.

Fettgehalt in der Trockensubstanz: mindestens 48% für die Sommerproduktion (April-
August) und 50 % für die Winterproduktion (September-
März).

Die Italico-Käsc müssen eine der nachstehenden Bezeichnungen tragen: Bei Piano Lom-
bardo, Stella Aipina, Cerrioio, ltalcoiombo, Tre Stelle, Caclo Giocondo, Bitto Gioeondo,
Ii Lombardo, Stella d'Oro, Bei Mondo, Bick, Pastorclla, Cacio Reale, Valscsia, Casonl Loin-
bardi, Formaggio Margherita, Formaggio Bei Pacse, Monte Bianco, Mctropoli, l'Insupera-
bilc, Universal, Fior d'Alpe, Alpestrc, Primavera, Ilalico Milcosa, Caciotto Miicosa, Italia,
Reale, La Lombardo, Codogno, Ii Novarese, Mondo Piccolo, Bel Pacsino, Primula Gioconda,
Aifierc, Costluo, Montagnino, Lombardo.

Mozzarrlia
Die zur Hersteilung verwendete rohe Kuh- oder Büffel-Vollmilch wird bei einer Temperatur
von 35° C durch Beifügung von Miiciisäurcbakterienkulturcn und Labextrakt zum Gerinnen
gebracht.

Die geronnene Milch wird in Stücke von Haschiussgrösse zerkleinert und dieser Bruch In
der Molke solange reifen gelassen, bis er die notwendige Elastizität für die Herstellung von
gesponnenem Teig erreicht hat. Der von der Molke abgeschiedene Teig wird in lange Streifen
geschnitten und unter Verwendung von siedendem Wasser in entsprechenden Gefässcn sog.
«versponnen». Darnach wird der Teig geformt.

Teig:
Geschmack:
Form:
Laibgewicht:
Fettgehalt in der Trockensubstanz:

feucht, weiss, weich und kompakt
mild, leicht säuerlich
•ä fiaschetto«, kugelförmig, eiförmig, paralleleplpedlsch
50 g bis 1 kg
mindestens 44 %.

nieolta Ilomana
Dieses Erzeugnis wird aus Schafmolke hergestellt, deren Albumin und Fettrückstände
ausgefällt werden, indem die Molke vorerst auf 75°/80° C erhitzt und dann bei 90°/93° C gekocht
wird. Der auf diese Weise erhaltene Zieger wird in entsprechende Formen abgefüllt.

Teig: feucht, weiss, körnig, weich
Geschmack: mild, delikat, auf der Zunge schmelzend
Laibgewicht: 1300 g bis 1800 g
Dimensionen; mit einem Grundflächendurcbmesscr von ungefähr 15

bis 20 cm;
Höhe ungefähr 7 bis 10 cm

Fettgehalt In der Trockensubstanz: mindestens G0%.

Masearpone

Dieses Erzeugnis wird durch Gerinnung von Rahm hergestellt. Der vorgängig homogenisierte
Rahm wird auf 90° C erhitzt und durch Beifügung von Zitronensäure zum Gerinnen
gebracht. Das so erhaltene Gerinnsel wird in geeignete Tücher eingepackt. Der Käse hat weder
eine bestimmte Form noch ein bestimmtes Gewicht.
Teig: voiifett, elfenbeinfarben, von buttcrartigcm Aussehen
Geschmack: mild, delikat, auf der Zunge schmelzend
Fettgehalt in der Trockensubstanz: mindestens 80%.

Grana padano

Halbfetter Hartkäse, unter Erhitzung des Bruches und in langsamer Reifung aus Kuhmilch
hergestellt, die aus zwei Tagesmcikcn stammt und von Kühen geliefert wird, deren Grund-
füttcrung aus grünem oder konserviertem Futter besteht. Diese Milch wird einige Zeit stehen
gelassen und teilweise entrahmt durch Abschöpfung der sich gebildeten Rahmschicht.
Darnach wird die Miich geronnen vermittelst der durch Gärung entstandenen Milchsäure. Die
Fabrikation findet während des ganzen Jahres statt.

Form:

Dimensionen:

Laibgewicht:
Aeusscrcs Aussehen:
Farbe des Teiges:
Typisches Aroma und typischer
Geschmack des Teiges:
Struktur des Teiges:
Lochung:
Dicke der Rinde:
Reifung:

Fettgehalt In der Trockensubstanz:

zylindrisch, mit leicht konvexer oder fast gerader Järh-
scite und leicht gebördelten Plattseiten
Durchmesser 35 bis 45 cm;
Höhe 18 bis 25 cm
24 bis 40 kg
dunkel, ölig
weiss oder strohgelb

mit delikatem Duft, nicht pikant
feinkörnig, muschelig brechend
kaum sichtbar
4 bis 8 mm
natürliche Reifung durch Lagerung in einem Lokal mit
einer Temperatur von 15 bis 22° C

mindestens 32%.

Es bestehen Abarten von Granakäse (Grana Lodlgiano und Grana Lombardo), weiche
die gleichen typischen Merkmale aufweisen, mit dem Unterschied, dass der Fettgehalt in
der Trockensubstanz beim Grana Lodigiano mindestens 25 % und beim Grana Lombardo
mindestens 27 % beträgt.

Bemerkung für alle Käse vom Typ Gruna

Für die Zulassung von Granakäse zum Vertragsansatz Ist die von den schweizerischen
Zollbehörden seit vielen Jahren angewandte Praxis massgebend.

Aoslalnler Fontina

Voiifettcr Halbhartkäsc, hergestellt aus Kuh-Vollmiich eines einzigen Gcmclkes, unter
Ausnutzung der natürlichen Milchsäurcgärung. Die MUcli darf vor der Gerinnung keine
über 36° C hinausgehende Erwärmung erfahren haben.

Der Käse wird trocken und nach einem besonderen Verfahren gesalzen.

Mittlere Reifezeit: 3 Monate, in Lokalen mit einer Temperatur von 6 bis
10° C, keinesfalls aber 12° C übersteigend, und mit
einer Luftfeuchtigkeit, von den natürlichen Bedingungen
der Käserei herrührend, von 90 % bis zur Sättigung.
Tarelkäse
zylindrische, niedrige Form mit leicht konkaver Järb-
seite und ebenen oder fast ebenen Plattseiten
8 bis 18 kg
Höhe 7 bis 10 ein;
Durchmesser 30 bis 45 cm
kompakt, dünn, mit einer Dicke von ungefähr 2 mm
elastisch, eher wclcb, mit vereinzelten Löchern, auf der
Zunge schmelzend, von leicht strohgelber Farhe
mild, charakteristisch
mindestens 45%
Territorium des Autonomen Gebietes des Aostatalei.

Verwendung:
Charakteristische Merkmaie:

Laibgewicht:
Dimensionen:

Rinde:
Teig:

Geschmack:
Fettgehalt In der Trockensubstanz:
Prodktlonsgehiet:

Die Zulassung zum Vertragsansatz erfolgt nur gegen Vorlage einer Bescheinigung des «Con-
sorzio produttori Fontina« des Aostatalcs, woraus hervorgeht, dass der eingeführte Käse
hinsichtlich Herkunft und typischen Merkmalen mit den vorstehenden Angaben übereinstimmt.
Jeder Käselaib muss überdies mit der Marke des vorerwähnten Gonsorzlo versehen sein.

Canestrato (Pecorino Slclllano)
Hartkäse, ohne Erhitzung des Bruches, ausschliesslich aus frischer Schaf-Vollmilch durch
Pressung hergestellt, die mit Lämmerlnb zum Gerinnen gebracht wird. Die Herstellung
erfolgt In der Zeit zwischen Oktohcr und Juni. Der Käse wird trocken gesalzen.

Reifezeit:
Form:
Laibgewicht:
Höhe:
Rinde:

Teig:
Geschmack:

mindestens 4 Monate
zylindrisch, mit ebenen oder leicht konkaven Piattsciten
4 bis 12 kg
10 bis 18 cm
weiss-gelblich, mit Abdrücken des Korbes, in welchem
der Käse geformt wurde (cancstrata), mit Oel oder Oci-
drass bestrichen
kompakt, weiss oder strohgelb, mit wenig Löchern
pikant, charakteristisch

Fettgehalt in der Trockensubstanz: mindestens 40%

Anderer Pecorino

Die Abarten von Pecorino werden in gleicher Weise hergestellt wie der Canestrato (Pecorino
Slciiiano) und der Pecorino Romano. Sic weisen das gleiche Gewicht und aic gleichen Dimensionen

auf wie der Pecorino Romano. Die Rinde ist in der Regel kastanienbraun und wird
durch Verwendung von Spezlalcrdc mehr oder weniger nachgedunkelt.

Ditto

Halbhartkäse, leicht gepresst; hergestellt aus Kuhiniich, welcher auch Ziegenmilch
beigefügt sein kann; trocken gesalzen. Junger Käse wird als Tafelkäse verwendet; mit
zunehmendem Alter eignet er sich auch als Reibkäse. Die Reifezeit kann bis zu zwei Jahren
dauern.
Form:
Laibgewicht i
Teig:

zylindrisch, niedrig
15 bis 30 kg
elastisch, von schmelzender Konsistenz, mit einigen
kleinen Löcbern, von leicht strohgelber Farbe
Höhe ungefähr 10 cm;
Durchmesser zwischen 30 und 40 cm
kompakt, dünn und glatt
mindestens 30%

Dimensionen:

Rinde:
Fettgebalt in der Trockensubstanz:

Drä

Hartkäse, unter mässlger Erwärmung des Bruches und durch Pressung hergestellt, wobei
teilweise entrahmte Kuhmilch verwendet wird; im Saizbad oder trocken gesalzen; mit
langsamer Reifung: wird als Tafeikäsc (mit einer Reifezeit von 20/30 Tagen bis zu 5 Monaten)
und als Reibkäse (mit einer Reifezeit von mehr als 6 Monaten) verwendet.

Form: zylindrisch, mit ebenen Plattselten, mit einem Durch¬
messer von 30/40 cm und leicht konvexer Järbselte mit
einer Höhe von 7/9 cm
wciss-gclbiiche Farbe, welche bei Käse mit längerer
Reifezeit gegen goldgelb zuneigt
gelegentlich delikat und mlid, gelegentlich leicht pikant;
mit zunehmender Reife wird der Geschmack
ausgeprägter und pikant
dünn, geib-rötiieh, elastisch; mit zunehmender Reife
wird sie dunkler und dicker
5 bis 8 kg
mindestens 30%

Teig:

Geschmack:

Rinde:

Laibgewicht:
Fettgehalt in der Trockensubstanz:

Fonlal
Tafeikäsc aus Kuh-Vollmilch von 1 bis 2 Gcmclkcn unter Erhitzung des Bruches hergestellt
(natürliche Milchsäuregärung).
Form: zylindrisch, niedrig
Höhe: ungefähr 9 cm
Durchmesser: ungefähr 40 ein
Laibgewicht: 6 bis 20 kg
Rinde: kompakt, dünn
Teig: mild, weiss bis sLrohgcib, weich, kompakt oder mit ver¬

einzelten Löchern
Fettgehalt in der Trockensubstanz: mindestens 45%.

Montoslo

Voiifcltcr Hartkäse, ausschliesslich aus Kuhmilch, unter massiger Erwärmung des Bruches
hergestellt; trocken gesalzen oder vorerst Im Saizbad behandelt und hierauf trocken
gesalzen.

Verwendung

Form:

Laibgewicht:
Dimensionen

Rinde:
Teig:

Geschmack:
Fettgehalt in

Tafeikäsc bei einer Reifezeit von 2 bis 5 Monaten oder
Rcibkäsc nach einer Reifezeit von mindestens 12
Monaten

zylindrisch, niedrig, mit gerader oder fast gerader Järbselte

und mit ebenen oder leicht konvexen Piattseitcn
5 bis 9 kg

: Ilöhc 6 bis 10 cm
Durchmesser 30 bis 40 cm
glatt, regelmässig, elastisch
Tafeikäsc: kompakt, mit wenig Löchern, von leicht
strohgelber Farbe
Rcibkäsc: bröckelig, von strohgelber Farhe, mit
wenigen sehr kleinen Löchern
charakteristisch, pikant und angenehm

der Trockensubstanz: mindestens 40%

BeblocUon, Pont-L'EvSque
Weichkäse, hergestellt aus roher Milcb und im übrigen die typischen Merkmale aufweisend,
die enthalten sind: Im Dekret der französischen Republik Nr. 53-1048 vom 20. Oktober 1953
sowie in allfälilgen späteren zu dessen Ergänzung erlassenen Dekreten oder in den auf Grund
des französischen Gesetzes Nr. 55-1533 vom 28. November 1955 betr. die Ursprungshezeich-
nung für Käse zur Anwendung gelangenden Dekreten.

Cnntal

Hartkäse, hergestellt aus roher Milch und im übrigen diejenigen Merkmale aufweisend, die
Im Dekret der französischen Republik Nr. 53-1048 vom 20. Okiober 1953 oder in den
Dekreten, weiche dasselbe allenfalls ergänzen werden, enthalten sind.
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